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Vorwort 

Gegenstand dieses Buches ist das Wirtschaftsrecht der Volksrepublik 
China, soweit es für den auswärtigen Geschäftspartner Chinas von Bedeu-
tung ist. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im Außenwirtschafts-
recht, wenn man diesen Begriff in einem weiten Sinn versteht. Im 
Mittelpunkt steht der Vertrag als das rechtliche Kernstück von Außen-
wirtschaftsbeziehungen. Behandelt werden die gesetzlichen Grundlagen 
des Vertragsrechts und die sonstigen rechtlichen, insbesondere steuer-
lichen Rahmenbedingungen von Investitionen und Außenhandelsge-
schäften. Dazu gehört auch ein Blick auf das allgemeine (interne) Wirt-
schaftsrecht Chinas. Dieses Recht befindet sich in rascher Fortentwick-
lung ebenso wie Chinas Wirtschaft und Außenwirtschaftsverkehr. Dabei 
wandelt sich das Wirtschaftsrecht teilweise zum Privatrecht und entfaltet 
die Rechtsformen von Vertrag, Eigentum, Haftung, Gesellschaft und 
gewerblichen Schutzrechten. 

Das Wirtschaftsrecht Chinas wird aus der Perspektive des ausländi-
schen, insbesondere des deutschen Geschäftspartners behandelt. Das 
Buch wendet sich an Unternehmen, die in China investieren oder Außen-
handelsgeschäfte mit China betreiben, und an ihre Rechtsberater, an 
die mit Außenwirtschaftsfragen befaßten Banken und Behörden und 
schließlich auch an die rechtsvergleichende Wissenschaft, für die das neu 
erstehende chinesische Wirtschaftsrecht ein wichtiger neuer Gegenstand 
ist. Konzeption und Redaktion des Buches sind Teil eines von der Fritz 
Thyssen-Stiftung, Köln, geförderten Projekts der Bielefelder For-
schungsstelle für Vertragsrecht der internationalen Wirtschaft. Dem An-
spruch einer praxisnahen Information und Analyse suchen die Herausge-
ber dadurch gerecht zu werden, daß chinesische Kollegen als Autoren 
gewonnen wurden und alle deutschen Autoren über persönliche An-
schauungen und Erfahrungen in China verfügen. 

Bielefeld und Stuttgart, im August 1986 

Norbert Horn Rolf A. Schütze 
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4 Norbert Horn 

I. Wirtschaftssystem und Wirtschaftsrecht 

1. Planwirtschaft im Wandel 

a) Sozialistische Planwirtschaft 

Das Wirtschaftssystem der Volksrepublik China ist eine sozialistische 
Planwirtschaft im Wandel. Wesentliche Merkmale einer solchen Planwirt-
schaft sind die Festlegung von Produktionszielen, Lieferpflichten und 
Entgelten in Wirtschaftsplänen und die Steuerung und Kontrolle von 
Wirtschaftsabläufen durch Behörden und politische Beschlußgremien auf 
verschiedenen Ebenen. Die wirtschaftliche Entwicklung wird jeweils 
durch Fünfjahrespläne festgelegt, die vom Parlament, dem Nationalen 
Volkskongreß, beschlossen werden.1 Privateigentum an Produktions-
mitteln und private Investitionsentscheidungen nach marktwirtschaft-
lichen Gesichtspunkten waren bis vor kurzem ausgeschlossen. Die indu-
striellen Produktionsmittel, also Grundstücke, Gebäude, Maschinen, ste-
hen meist im Staatseigentum („sozialistisches Volkseigentum"). Die land-
wirtschaftlich genutzten Grundstücke stehen im „sozialistischen Kollek-
tiveigentum" von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. 
Diese genossenschaftsähnliche Eigentumsform besteht z. T. auch bei 
Industriebetrieben.2 Der Handel wurde und wird überwiegend (zu über 
90%) von Unternehmen im Staatseigentum betrieben (Staatshandel 
i. e. S.), im übrigen von genossenschaftlichen Organisationen. Der Indivi-
dualhandel und ein landwirtschaftlicher Markthandel hatten demgegen-
über bis vor kurzem nur eine marginale Rolle.3 Der Außenwirtschafts-
verkehr ist grundsätzlich Angelegenheit des Staates und wird durch 
staatliche Außenhandelsorganisationen wahrgenommen.4 Diese Merk-
male einer staatlich geplanten und gelenkten Wirtschaft sind auch heute 
noch Grundlage des chinesischen Wirtschaftssystems und Außenwirt-
schaftsverkehrs. Allerdings ist dieses System in einem tiefgreifenden 
Wandel begriffen. Man kann die vielfältigen und weitreichenden Verän-

1 Vgl. auch den folgenden Beitrag von ZENG JUNWEI (§ 2), Allg. zum chinesi-
schen Planungswesen und Planungsrecht F. MÜNZEL, Das Recht der VR 
China, 1982, S. 119 f. 

2 Guide to Investment in China, Hrsg. CIEC Inc, Hongkong 1982, S. 24 f. Zu 
den Grundbegriffen des Eigentums unten HORN § 5 II.2; zum früheren System 
(dessen Grundbegriffe z. T. weiter gelten) vgl. O. WEGGEL, Das Außenhandels-
recht der VR China, 1976, S. 423 ff. 

3 WEGGEL a a O S . 4 2 5 . 
4 Einzelheiten i. F. II. 1. 
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derungen aber nur richtig einordnen, wenn man die sozialistische Plan-
wirtschaft als Ausgangslage dieser Veränderungen und als bislang fortbe-
stehende Grundlage des Systems im Auge behält.5 

b) Modernisierungspolitik 

Mit dem Tod von Mao Zedong im Jahre 1976 und dem bald darauf 
erfolgten Machtverlust der sog. Viererbande endete in China eine zehn-
jährige Periode einer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die von den 
Chinesen heute in kritischer Rückschau als „chaotisch" bezeichnet wird. 
Während dieser Zeit wurde — vor dem Hintergrund eines Machtkampfes 
in der Zentrale und mit Hilfe des Terrors der roten Garden — eine 
radikale Veränderung der Gesellschaft zur Verwirklichung extrem formu-
lierter kommunistischer Utopien angestrebt. Sie wurde von einem Kampf 
begleitet, der sich einerseits gegen die eigene kulturelle Tradition (bis hin 
zur physischen Vernichtung oder Verwüstung vieler Kulturdenkmäler), 
andererseits gegen alles „Westliche" richtete. Dies führte zur Ablehnung 
aller technischen und betriebswirtschaftlich-organisatorischen Neuerun-
gen, die als westlich erschienen. Das Ergebnis war ein Stagnieren techni-
scher und wirtschaftlicher Entwicklungen. Schon zuvor hatten sich 
derartige Fortschritte nur sehr zögernd vollzogen. Die Arbeitsprodukti-
vität etwa blieb zwischen 1952 und 1978 nahezu unverändert. Die neue 
politische Führung unter Deng Xiaoping dagegen war und ist überzeugt, 
daß wirtschaftliche Fortschritte und Wohlfahrtsgewinne nur durch eine 
grundlegende Reform der Wirtschaft erreicht werden konnten. Im Rah-
men eines Zehnjahresplans (1976 — 1985) wurde ein Programm der „Vier 
Modernisierungen" verkündet, die in der Landwirtschaft, der Industrie, 
in Wissenschaft und Technologie sowie in der nationalen Verteidigung 
durchgeführt werden sollten. Im 7. Fünfjahresplan (1986 — 1990) wird 
diese Modernisierungspolitik fortgesetzt.6 

5 Zum Nebeneinander von Planwirtschaft und marktwirtschaftlichen Elementen 
v g l . i. F. d i e B e i t r ä g e v o n ZENG JUNWEI (§ 2 ) u n d J IANG PING (§ 3 u n d § 6 ) ; 

ferner LIU CHU, Foreign Investment Regulations with Chinese Characteristics, 
in: Guide to China's Foreign Economic Relations and Trade. Investment 
Special, Hrsg. MOFERT, 2. Auf l . Hongkong 1984, S. 1 7 2 - 1 7 6 ; DE BAUW/ 
DEWITT, China Trade Law, Brüssel 1982, S. 30. 

6 V g l . i. F. ZENG JUNWEI (§ 2 ) . Z u r M o d e r n i s i e r u n g s p o l i t i k W . v . LINGELSHEIM-

SEIBICKE, Das China-Geschäft heute und morgen, 1985, S. 33 f. Zur Ge-
schichte der erstmals von Zhou Enlai 1975 proklamierten „Vier Modernisie-
rungen" s. auch MUNZEL aaO (Fn. 1), S. 18. 
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Ziel der Modernisierung ist eine Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze und damit die Steigerung der 
Einkommen. Als die wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung dieser 
Ziele wurden die Einführung neuer Technologien und moderner Be-
triebsführungsmethoden, die Dezentralisierung der Wirtschaftsstruktur 
und ihrer Entscheidungsabläufe sowie eine Reform des starren Lohn-
und Preissystems erkannt. Mit Vorrang wurde die Reform des 
Agrarsektors 1978 — 84 in Angriff genommen. Die übergreifenden, 
schwerfälligen Organisationsformen der Volkskommunen wurden aufge-
löst, die Verfügung über die Produktionsmittel vertraglich auf die örtli-
chen Produktionsgenossenschaften und Bauern übergeleitet. 

Im Industriesektor wurde die Modernisierung zunächst durch Techno-
logieimporte und durch vorsichtige Dezentralisierung i. S. einer Stär-
kung der Entscheidungskompetenzen der Unternehmen gefördert. Diese 
stellten ihre Lieferbeziehungen auf eine vertragliche Grundlage und 
konnten jetzt Verträge auch zunehmend nach eigener Entscheidung 
abschließen, weil sie über Kontingente ihrer Produktion außerhalb der 
planwirtschaftlichen Lieferbedingungen disponieren konnten. Auch mit 
ausländischen Geschäftspartnern durften mehr Unternehmen direkt ab-
schließen, allerdings unter dem Vorbehalt verfügbarer Devisenkontin-
gente und im Rahmen relativ enger Erlaubnisse. Ab 1984 wurde die 
strukturelle Reform des Industriesektors verstärkt in Angriff genommen; 
dazu gehörte auch eine Auflockerung des starren Lohnsystems. 

Auch Formen privatwirtschaftlicher Tätigkeit wurden begrenzt so-
wohl auf dem Agrarsektor wie auch im Einzelhandel (Einzelhandelsge-
schäfte, Markthandel), Dienstleistungssektor und im Kleingewerbe zuge-
lassen. Gesellschaftsrechtliche Formen der Unternehmensorganisation 
wurden wiederbelebt.7 Die ganze Entwicklung ist noch im Fluß, und in 
den nächsten Jahren ist mit dem Nebeneinander einer grundsätzlich 
planwirtschaftlichen Struktur und zunehmenden marktwirtschaftlichen 
Elementen im Wirtschaftssystem zu rechnen. 

c) Offnungspolitik 

Die Politik der Modernisierung war nur möglich, wenn China in einem 
bis dahin nicht vorstellbaren Umfang Technologie, Kapital und wirt-
schaftliche Erfahrungen westlicher Länder in Anspruch nahm. Mit dieser 
Überzeugung hat sich die chinesische Führung ab 1978 zu einer Politik 
der außenwirtschaftlichen Öffnung Chinas entschlossen und in den fol-

7 Dazu i. F . J I A N G P I N G § 3 . 
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genden Jahren daran konsequent festgehalten, wobei sie sich durch die 
Zustimmung der Bevölkerung bestätigt sieht.8 Die eher isolationistische 
Politik der engen Begrenzung außenwirtschaftlicher Beziehungen wird 
heute als fortschrittshemmender Irrweg betrachtet. Zugleich will man 
die intensivierten Außenwirtschaftsbeziehungen möglichst gleichmäßig 
und ohne Anlehnung an eine bestimmte Macht gestalten, nachdem man 
mit der (1959 beendeten) Rolle der Sowjetunion als gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischer Lehrmeisterin schlechte Erfahrungen gemacht 
hatte. 

Hauptziel der Öffnungspolitik ist die Gewinnung fortschrittlichen 
technologischen und betriebswirtschaftlichen Wissens und unterstützend 
auch die Gewinnung ausländischen Kapitals. Hauptinstrument dafür sind 
chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures), für 
die schon 1979 eine gesetzliche Grundlage geschaffen wurde9 und die 
sowohl eine auf chinesische Interessen abgestimmte Investition von 
Auslandskapital als auch Technologietransfer durch Einsatz moderner 
Produktionsanlagen und entsprechende Schulung chinesischer Fach-
kräfte versprechen. Wichtiges Instrument sind ferner sog. Kooperations-
verträge, meist verbunden mit Lizenzvergaben und Know-how-Transfer, 
Anlagenlieferung und überhaupt solche Importgeschäfte, die Technolo-
gietransfer einschließen.10 Schließlich wurden die sog. Sonderwirtschafts-
zonen (SWZs) gebildet als Gebiete, in denen ausländische Investitionen 
und Geschäftstätigkeiten sich freier entfalten können, um damit Impulse 
für die chinesische Volkswirtschaft zu geben.11 Die staatlichen chinesi-
schen Außenhandelsorganisationen wurden auf die gewaltig gestiegenen 
Aufgaben umgestellt; darüber ist noch (i. E II. l ) zu sprechen. 

d) Unsicherheiten der Wirtschaftssteuerung 
Die chinesische Führung hat nicht nur aus früheren planwirtschaftlichen 
Fehlentwicklungen strukturelle Unausgewogenheiten der chinesischen 

8 MA MEILI, in: Guide to China's Foreign Economic Relations aaO (Fn. 5), 
S. 168 ff; die Fortsetzung dieser Politik und ihre öffentliche Unterstützung 
betonte der stellvertretende Ministerpräsident Gu Mu in einer dem Verf. 
gewährten Unterredung am 28. 9. 1984 in Peking. 

9 M A M E I L I a a O ; s. i. F . d i e B e i t r ä g e v o n J I A N G P I N G § 3 u n d STRICKER § 1 1 

sowie Textanhang Nr. E 1 . 
1 0 V g l . i. F. ZENG J U N W E I § 2 s o w i e z u m G e s e t z ü b e r T e c h n o l o g i e v e r t r ä g e H O R N 

§ 5 I.4.b und § 7 1.3 und I I I . 2 - 7 . 
11 Dazu unten § 13. Guide to Investment in China aaO (Fn. 2) S. 131 ff; LIANG 

XIANG, Shenzhen Sees Dramatic Changes, Beijing Review 1986 No. 8, 
S. 1 4 - 1 8 . 
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Volkswirtschaft übernehmen müssen (z. B. Überbetonung der Schwerin-
dustrie bei Vernachlässigung der Infrastruktur und Energiewirtschaft 
u. a.), sondern auch noch keine ausreichenden Instrumente für eine mehr 
indirekte Wirtschaftssteuerung der zunehmenden marktwirtschaftlichen 
Elemente des Wirtschaftssystems geschaffen. Es fehlt an einem entwickel-
ten Banken- und Geldsystem zur indirekten Steuerung ebenso wie an 
Marktkräften zur Preisregulierung. Die Lockerung des Preis- und Lohn-
systems führte zeitweilig zu inflationären Entwicklungen, die Öffnungs-
politik vorübergehend zur unkoordinierten Übernachfrage nach Impor-
ten mit Zahlungsbilanzdefiziten. Als Reaktion darauf wurden 1981—83 
die Importe stark beschnitten und z. T. Verträge storniert. Ähnliche 
Bedürfnisse einer außenwirtschaftlichen Konsolidierung zeichneten sich 
1986 ab.12 Der ausländische Geschäftspartner Chinas muß wohl auch 
künftig mit Schwankungen der staatlichen Importpolitik rechnen; eine 
gänzliche Beendigung der Offnungspolitik ist aber nicht zu befürchten.13 

2. Die Rolle des Rechts in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft 

a) Die traditionell begrenzte Rolle des Rechts 

In der chinesischen Gesellschaft und nach chinesischen Vorstellungen 
spielt das Recht bei der Lösung sozialer Konflikte eine vergleichsweise 
begrenztere Rolle als in westlichen Ländern. Ohne diese Erkenntnis sind 
einzelne Informationen über chinesisches Recht relativ wertlos oder 
sogar irreführend. Die andersartige Einschätzung des Rechts ist nicht 
nur für den rechtsvergleichenden Wissenschaftler wichtig, sondern mehr 
noch für den Geschäftsmann, den das Recht im Hinblick auf eine 
reibungslose Vertragsgestaltung und Vertragsabwicklung im Chinage-
schäft interessiert und der gerade darum außer der Kenntnis gewisser 
Rechtsnormen und rechtlicher Gestaltungsformen auch ein Gespür für 
den andersartigen kulturellen Kontext des Rechts und die Rechtsmentali-
tät mitbringen muß. 

Während man in den Ländern des europäischen Kulturkreises — 
namentlich in Deutschland — dem Recht eine ganz eigenständige und 

12 R. D. CREMER, Chinas Wirtschaft zwischen „Stop and Go", Frankfurter 
Allgemeine v. 21. 7. 1986, S. 10; Liu Hu, Technology Import Reaches New 
High, Beijing Review, 1986 No. 10, S. 22—24. Allg. v. LINGELSHEIM-SEIBICKE 
aaO (Fn. 6). 

13 W. KLENNER, Stand und Perspektiven der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbe-
ziehungen, Wirtschaftsdienst 1986/1, 36—44. 
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sehr wichtige Rolle bei der Gestaltung des staatlichen und gesellschaftli-
chen Lebens beimißt und soziale Konflikte zwischen Personen und 
Organisationen in großem Umfang rechtlich, notfalls durch Gerichtsur-
teil, lösen will, ist in China die gegenteilige Haltung festzustellen.14 Ein 
Gerichtsurteil wird zwar im Strafrecht als notwendig, in Zivilsachen 
aber weniger als Lösung eines sozialen Konflikts, vielmehr eher als 
ein sozialer Unfall angesehen, nämlich als eine Störung der sozialen 
Beziehungen und ein Gesichtsverlust für den Unterlegenen, den man 
vermeiden muß. Dieser Gesichtspunkt ist zwar auch im westlichen 
Geschäftsleben durchaus wichtig; aber in China ist er vorherrschend und 
führt dazu, daß auch heute z. B. Konflikte bei einer Vertragsabwicklung 
eher durch Schiedsgerichte als durch Gerichte, noch lieber durch Schlich-
tung und am liebsten durch direkte Verhandlungen der Vertragspartner 
beigelegt werden.15 Die Entwicklung der Gerichtsbarkeit als einer eigen-
ständigen sozialen Ordnungsmacht hat in der älteren und jüngeren 
Geschichte Chinas nur einen bescheidenen und ungesicherten Platz. Ein 
eigener Berufsstand der Juristen hat sich in China praktisch erst in 
diesem Jahrhundert herausgebildet und ist gegenwärtig nach starken 
Anfeindungen erst seit 1977 wieder im Entstehen. Das Recht gar als 
Instrument der Begrenzung staatlicher Macht (Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung; Grundrechte) ist der chinesischen Tradition ebenso fremd wie 
als Basis privater Entfaltung auf dem Gebiet der Wirtschaft. 

Die Gründe für die bisher relativ bescheidenere Rolle des Rechts 
liegen teils in der chinesischen Tradition, teils in der jüngeren politischen 
Geschichte Chinas. Die traditionelle chinesische Gesellschaft lebte in den 
Ordnungen und Bindungen von Familie, Clan und Dorfgemeinschaft 

14 Allg. zum chinesischen Rechtsdenken JEAN ESCARRA, Le droit chinois, Paris 
1 9 3 7 ; F. MUNZEL a a O ( F n . 1 ) S . 3 - 3 6 ; O . WEGGEL, a a O ( F n . 2 ) S . 6 5 f f . 

Es ist natürlich eine doppelte Unterscheidung geboten, einmal zwischen 
dem europäischen Kulturkreis und China, zweitens der europäischen Länder 
untereinander. Im ersteren Vergleich läßt sich wohl eine relativ stärkere 
Bedeutung des Rechts als sozialem Ordnungsfaktor behaupten. Auch im 
innereuropäischen Vergleich ergeben sich aber bedeutende Unterschiede in 
den Erwartungen an das Recht (die in Deutschland relativ hoch sind), der 
praktischen Rechtsbefolgung, im Umfang der gerichtlichen Streiterledigung 
und — etwa im Vergleich zu den sozialistischen Ländern Osteuropas — in 
der Verzahnung von Recht und Politik. 

1 5 D a z u i. F. J IANG PING § 6 V . 3 , u n d SCHÜTZE § 1 4 II ; f e r n e r M . CHEN, A r b i t r a -

tion and Dispute Settlement, in: Annotated Bibliography of Chinese Law, 22 
Columbia J . of Transn'l Law 214 f f (1983) m. Nachw. Vgl. auch zur Vertrag-
s p r a x i s HORN § 7 I V . 2 . 



10 Norbert Horn 

und mußte sich im übrigen nach außen vorgegebenen feudalen Macht-
strukturen richten. Soziale Konflikte wurden nach den traditionellen 
Regeln dieser engeren Gemeinschaften, durch personale Beziehungen 
und Autorität z. B. der Eltern oder Dorfältesten, gelöst. Ihre Bestätigung 
und Begründung fand diese Ordnung in der konfuzianischen Ethik, die 
in der Gesellschaft eine Harmonie wie in der Natur anstrebte und 
gewaltsame Konfliktlösungen — etwa mit Hilfe rechtlicher Durchset-
zung — ablehnt.16 Dem Recht wurde eine eher untergeordnete Rolle 
zugewiesen, wenngleich man seine Unentbehrlichkeit insbes. im Straf-
recht einräumte. Eine Rolle als eigenständiges, aus dem Kontext der 
anderen sozialen Normen abgehobenes Regelsystem konnten das Recht 
und die Rechtspflege nicht erlangen. Der Berufsjurist war in der traditio-
nellen chinesischen Gesellschaft unbekannt.17 

Eine gewisse Rezeption westlicher Rechtsvorstellungen erfolgte in 
mehreren, eher kurzlebigen Entwicklungswellen, beginnend mit der 
zögernden Modernisierung des Staatswesens um die Jahrhundertwende 
und dann der bürgerlichen Revolution von 1912. Die Regierung des 
Kuomintang erließ 1929 ein weitgehend am deutschen Recht orientiertes 
Zivilgesetzbuch. Nach dem Sieg der sozialistischen Revolution 1949 
wurde unter sowjetischem Einfluß dem Recht und der Tätigkeit von 
Berufsjuristen durchaus eine wichtige Rolle beim sozialistischen Aufbau 
zugesprochen.18 In der liberalen Epoche der „Hundert Blumen" 1956 — 
58 wurden nicht nur wichtige Gesetze im Straf-, Zivil- und Genossen-
schaftsrecht vorbereitet, sondern auch eine stärkere Verrechtlichung der 
Staatstätigkeit und des Parteiapparats diskutiert.19 Mit dem Ende dieser 
Periode brach 1958 auch eine scharfe Kampagne gegen die „rechtsab-
weichlerische" Vorstellung vom Recht als einem eigenständigen Bereich 
der Sozialordnung aus, begleitet von einer Verfolgung der Berufsjuristen. 
Die 1965 beginnende Kulturrevolution nahm diese Tendenz verstärkt 
auf. Viele Juristen wurden liquidiert, zahlreiche Rechtsfakultäten ge-
schlossen. Die Berufsjuristen teilten im übrigen das Schicksal anderer 
Intellektueller, die durch Handarbeit auf Feldern und in Fabriken „im 
Kontakt mit den Massen" umerzogen wurden. Juristische Tätigkeit, z. B. 
an den fortbestehenden Volksgerichtshöfen, wurde meist nur neben 
solcher praktischer Tätigkeit ausgeübt.20 Die Justiz wurde als unter-

1 6 W E G G E L a a O ( F n . 2 ) S . 6 7 . 

17 aaO S. 69. 
1 8 M U N Z E L a a O ( F n . 1 ) S . 6 f . 

19 aaO S. 8. 
20 aaO S. 9 ff, 13 ff. 
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geordneter und integrierter Teil des politischen Machtapparats und Ent-
scheidungssystems behandelt. Die — durchaus umfangreiche — Gesetz-
gebung war eher eine besondere Kategorie politischer Anordnungen, 
die auch ohne formelle Aufhebung durch neuere Gesetze oder den 
Wandel der Politik obsolet werden konnten.21 

b) Der Außau einer Rechtsordnung 
Die Modernisierungs- und Öffnungspolitik Chinas seit 1977 ist von einer 
Renaissance des Rechts begleitet, d. h. seiner Wiederentdeckung als eines 
eigenständigen Ordnungsfaktors des staatlichen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens. In maßgeblichen politischen Verlautbarungen 
der politischen Führung wird „die Herrschaft des Rechts" als hoher 
politischer Wert hervorgehoben.22 Man ist heute überzeugt, daß ein 
modernes Recht eine unerläßliche Voraussetzung der Modernisierungs-
und Öffnungspolitik ist. Dabei wird das Recht durchaus in den Funktio-
nen gesehen, die auch im westlichen Rechtsdenken im Vordergrund 
stehen: als eigenständiges normatives Regelungssystem muß das Recht 
in gewisser Weise vom politischen Steuerungs- und Entscheidungsprozeß 
unabhängig sein, um staatliche Macht zu kanalisieren und zu begrenzen23 

und Freiräume für dezentrale Entscheidungen in der Wirtschaft zu 
schaffen.24 

Dies erfordert einen grundlegenden und langwierigen Lernprozeß bei 
der großen Masse der Staatsfunktionäre, für die das Denken in rechtli-
chen Kategorien ganz ungewohnt ist. China unternimmt gewaltige An-
strengungen in der Ausbildung von Berufsjuristen, die allenthalben 
fehlen.25 Die in der Bevölkerung heute erkennbare breite Nachfrage 

21 Zur Vorläufigkeit vieler Wirtschaftsregelungen und ihrer Abhängigkeit von 
wechselnder Verwaltungspraxis WEGGEL S. 143 f, 157 f und passim. 

22 Rede von DENG XIAOPING bei der Revolutionsfeier am 1. Oktober 1984 in 
Peking. 

23 Allg. dazu MUNZEL aaO (Fn. 1) S. 19 ff m. Nachw. 
24 Die Bedeutung des Rechts für die Einfügung marktwirtschaftlicher Elemente 

in die Planwirtschaft wurde hervorgehoben von dem für die Wirtschaftsgesetz-
gebung zuständigen stellv. Generalsekretär des Staatsrates Gu MING in seinem 
Referat am 17. 9. 1984 in dem vom Verf. in Peking veranstalteten wirtschafts-
rechtlichen Seminar. 

25 Allg. HERMAN, The Education of China's Lawyers, 46 Alb. L. Rev. 789 (1982); 
PENG ZHEN (Vors. d. Ständ. Ausschusses d. Nat. Volkskongresses), Über die 
Wichtigkeit der Vervollkommnung des sozialistischen Rechtssystems, Beijing-
Rundschau 21/35 (28. 8. 1984) S. 16 ff; Li NING, Entwicklung der Juristenaus-
bildung, Beijing-Rundschau 1985 Nr. 18, S. 23 ff. 
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auch nach rechtsförmiger Konflikterledigung sucht man zwischenzeitlich 
mit kursorisch ausgebildeten Schiedsleuten zu befriedigen. Gerade der 
ausländische Geschäftsmann und Investor, der mit zentralen Behörden 
in Peking oder mit den großen Außenhandelsorganisationen verhandelt, 
kann aber damit rechnen, daß er neben Wirtschaftsfachleuten, die in 
rechtlichen Fragen wenig bewandert sind, auch ausgezeichnete Juristen 
antrifft, nämlich eine kleine Zahl älterer Berufsjuristen, welche die Zeit 
der Verfolgung überstanden haben, und eine wachsende Zahl jüngerer, 
z. T. auch im Ausland ausgebildeter Nachwuchskräfte.26 

Die Renaissance des Rechts findet ihren Ausdruck in einer umfangrei-
chen und sorgfältigen Gesetzgebung, die dazu führt, daß China allmäh-
lich binnenwirtschaftlich der Übergang zu einer modernen Verkehrswirt-
schaft gelingt27 und die expandierenden Außenwirtschaftsbeziehungen 
der Offnungspolitik zunehmend eine moderne gesetzliche Grundlage 
erhalten.28 

3. Aspekte des Wirtschaftsrechts 

a) Organisation- und Planungsrecht 

Entsprechend dem grundsätzlichen und fortdauernden planwirtschaft-
lichen Charakter des chinesischen Wirtschaftssystems besteht die Haupt-
masse des Wirtschaftsrechts aus dem, was wir nach westlichen Kategorien 
als Wirtschaftsverwaltungsrecht bezeichnen. Dazu gehört einmal das 
Organisationsrecht, das die Kompetenzen und rechtlichen Befugnisse 
der zahlreichen Wirtschaftsbehörden auf der Ebene der Zentralregierung, 
der Provinzen, Kreise und Kommunen sowie die rechtlichen Befugnisse 
der staatlichen Wirtschaftsorganisationen und der staatseigenen und ge-
nossenschaftlichen sowie sonstigen Einzelunternehmen regelt.29 Wegen 
der Vielfalt der Regelungen und Kompetenzüberschneidungen und we-
gen der unvollständigen Veröffentlichung der maßgeblichen Vorschrif-

26 Die chinesische Rechtswissenschaft hat sich an den Universitäten in den 
wiedereröf fneten Rechtsfakultäten etabliert und durch ihre führenden Vertreter 
auch wieder zunehmend internationale Kontakte aufgebaut. 

27 Dazu i. F. 3 b und die Beiträge v o n JIANG PING § 3 und § 6. 
2 8 Dazu i. F. I .3 .b und I I .2 sowie ZENG JUNWEI § 2 und HORN § 5. Vgl. auch 

den Textanhang. 
29 Instruktiv trotz zwischenzeitlicher Entwicklungen die grundlegende Studie 

v o n WEGGEL zum Außenhandelsrecht der V R China (Fn. 2), insbes. S. 284 f f 
zu den staatlichen Planungsbehörden. Neuere Darstel lung des Planungsrechts 
bei MÜNZEL a a O (Fn. 1 ) , S . 1 1 9 f. 
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ten30 kann sich der Außenstehende, insbesondere der ausländische Inve-
stor und Geschäftsmann, im konkreten Fall nur zurechtfinden und 
insbesondere die erforderlichen Genehmigungen erhalten, wenn er die 
Hilfe chinesischer Geschäftspartner oder Handelsorganisationen in An-
spruch nimmt. 

Die praktisch wichtigste Frage des Wirtschaftsorganisationsrechts be-
trifft die Fähigkeit von Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen, 
bestimmte Verträge abzuschließen, z. B. mit einem ausländischen Kredit-
geber.31 Die Schaffung eines modernen Unternehmensrechts, das die 
Rechtsfähigkeit und Haftungsverhältnisse der Unternehmen und damit 
ihre rechtliche Position als Vertragspartner klarer bestimmt, gehört zu 
den wichtigsten gesetzgeberischen Vorhaben der nahen Zukunft. Das 
neue Gesetz über Allgemeine Grundsätze des Zivilrechts von 1986 ist 
ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung.32 

Das Planungsrecht liefert nur eine lückenhafte und z. T. unübersicht-
liche Rechtsgrundlage für die staatliche Planungspraxis.33 Den allgemei-
nen Rahmen bilden der nach Art. 11 der Verfassung vom Staatsrat 
aufgestellte und vom Nationalen Volkskongreß bestätigte nationale 
Volkswirtschaftsplan sowie die Pläne der Provinzen, Kreise und Städte. 
Der Feinplanung und Planausfüllung dienen die nach Branchen und 
Regionen getrennten Pläne der einzelnen Betriebe. Zu einem komplizier-
ten System der Planaufstellung und Plangenehmigung tritt ein System 
der Plandurchführung mit entsprechenden Kontrollen. 

Seit 1979 hat man schrittweise das starre Planungssystem flexibler 
gestaltet und mit marktwirtschaftlichen Elementen anzureichern gesucht. 
Dazu gehören Regelungen zur Stärkung der Betriebsautonomie und zur 
Zurückdrängung des Systems der starren Lieferplanung durch schritt-
weise erweiterte Bereiche freier Bestell- und Verkaufsdispositionen.34 

b) Vertragsrecht als Wirtschaftsrecht 
Der Vertrag hat innerhalb einer staatlich gelenkten Planwirtschaft die 
Aufgabe der Planausfüllung und Plandurchführung. In einer Marktwirt-
schaft ist der Vertrag das zentrale und unentbehrliche Instrument der 

3 0 MÜNZEL a a O . 

31 Dazu i. F. I l . l . d und e und unten § 5 II sowie JIANG PING § 6 II.5 und FRESLE 

§811. 
32 Vgl. JIANG PING (§ 3) sowie i. F. b und unten K a p . 2 § 6. 
3 3 Z u m Folgenden MUNZEL (Fn. 1) S. 1 1 9 f f . 
34 Vgl. auch die Beiträge v o n JIANG PING, § 3 1.3 und § 6 II.5. 
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Wittschaftsabläufe, die dezentral von den einzelnen Unternehmen ent-
schieden und durchgeführt werden. Ein gut ausgebildetes Vertragsrecht 
ist — zusammen mit dem Eigentums- und einschließlich eines Haftungs-
rechts — die rechtliche Grundlage einer Marktwirtschaft. Versteht man 
den Begriff des Wirtschaftsrechts zutreffend in einem weiten Sinn, dann 
gehört in Ost und West das Vertragsrecht dazu, wenngleich in einer 
unterschiedlichen Bedeutung und Funktion.35 

In China ist die Bedeutung des Vertrags zur Koordinierung und 
Steuerung von Wirtschaftsabläufen in den letzten Jahren stark gestiegen 
und ein modernes Vertragsrecht beginnt sich zu einem Kernstück des 
Wirtschaftsrechts zu entwickeln. Dabei treten sowohl die planwirtschaft-
liche wie die marktwirtschaftliche Funktion des Vertrags zutage, und es 
besteht sogar die Chance, daß die marktwirtschaftliche Funktion mit der 
Zeit die größere Bedeutung gewinnt. In der Zeit vor 1978 hatte man 
die planwirtschaftlich begründeten Lieferbeziehungen zu einem großen 
Teil ohne Vertragsabschluß und nur aufgrund der entsprechenden Plan-
anordnungen durchgeführt; zugleich wurde aus ideologischen Gründen 
dem Vertrag nur eine ganz untergeordnete Rolle von zweifelhaftem Wert 
zugesprochen.36 Seit etwa 1978 wurden und werden die Unternehmen 
dazu angehalten, ihre Lieferungs-, Leistungs- und Kooperationsbezie-
hungen durchweg auf eine vertragliche Grundlage zu stellen.37 Man 
hatte erkannt, daß sich nur auf diese Weise eine zuverlässige Feinplanung 
und Plandurchführung erreichen läßt und die Verantwortlichkeit der 
beteiligten Unternehmen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der einzelnen 
Transaktionen, Qualität der Leistungen und der gewissenhaften Einhal-
tung der vorgesehenen Liefertermine und -bedingungen entscheidend 
gestärkt wird.38 Die plan wirtschaftliche Funktion des Vertrages wurde 
also aufgewertet. Zugleich aber war man sich bewußt, daß der Vertrag 

35 Diesem weiten Begriff des Wirtschaftsrechts entspricht auch die Konzeption 
des vorliegenden Buches zum Außenwirtschaftsrecht; vgl. auch i. F. II. l . Der 
Begriff ist in Ost und West umstritten. Während man in Deutschland den 
Begriff z. T. auf das Wirtschaftsverwaltungsrecht (öffentliches Recht) reduziert 
(vgl. auch i. F. II.2), hat in den sozialistischen Ländern und auch in China 
eine lange und fruchtlose Debatte über die Rolle des Privatrechts im Wirt-
schaftsrecht stattgefunden; dazu Nachweise bei MÜNZEL, Zum Wirtschaftsver-
tragsgesetz der V R China, W G O - M F O R 1981, 151 ff, 156 ff. 

3 6 J IANG PING § 6 ; MUNZEL , D a s R e c h t d e r V R C h i n a ( F n . 1 ) , S . 1 6 7 . 

3 7 J IANG PING § 6 ; v g l . a u c h MUNZEL a a O ; DERS., Z u m W i r t s c h a f t s v e r t r a g s g e s e t z 

aaO. (Fn. 35), S. 157, 159. 
38 aaO S. 159. 
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auch zur Ausbildung marktwirtschaftlicher Elemente des Wirtschafts-
systems unentbehrlich war: die Unternehmen konnten die ihnen schritt-
weise überlassenen Dispositionsspielräume bei Produktionsplanung, Be-
stellungen und Lieferungen nur dann effektiv nutzen, wenn sie ihre 
Dispositionen auf eine verläßliche vertragliche Grundlage stellen konn-
ten. 

Zugleich wurden wichtige gesetzliche Grundlagen eines modernen 
Vertragsrechts und Ansätze eines Personen- und Eigentumsrechts ge-
schaffen. Die wichtigsten gesetzgeberischen Schritte sind: 

— Vorläufige Bestimmungen über wirtschaftliche Verbindungen von 
Unternehmen ( W O ) vom 1. 7. 1980 (über Unternehmenskooperatio-
nen und Gemeinschaftsunternehmen);39 

— Vorläufige Bestimmungen über Entfaltung und Schutz des soziali-
stischen Wettbewerbs (WVO) vom 17. 10. 1980;40 

— Wirtschaftsvertragsgesetz (WVG) vom 13. 12. 1981;41 

— Allgemeine Grundsätze des Zivilrechts der VR China (AGZR) vom 
12. 4. 1986.42 

Die für die Außenhandelspraxis wichtigen Grundzüge der Vertragsge-
setzgebung sind noch darzustellen.43 Schon hier muß aber auf die große 
politische und wirtschaftliche Bedeutung des WVG und insbesondere 
des letzten Gesetzes von 1986 (AGZR) hingewiesen werden, das eine 
Art Allgemeiner Teil des seit langem angestrebten Zivilgesetzbuches 
darstellt. Es regelt wichtige zivilrechtliche Fragen wie die Rechtsfähigkeit 
und Geschäftsfähigkeit von natürlichen Personen, juristische Personen, 
die Institution des staatlichen, genossenschaftlichen und privaten Eigen-
tums und Grundfragen vertraglicher und außervertraglicher Haftung. 
Damit sind die Grundzüge einer allgemeinen Zivilgesetzgebung geschaf-
fen, die Voraussetzung und Grundlage einer modernen Verkehrswirt-
schaft und freien Gesellschaft sind. Diese große politische Bedeutung 
einer allgemeinen Zivilgesetzgebung läßt sich durch Erfahrungen der 
europäischen Rechtsgeschichte, die uns heute nicht mehr so bewußt 

39 Übersetzung von MUNZEL in RIW 1981, 221. Dazu MÜNZEL, Neues chinesi-
sches Vertrags- und Wettbewerbsrecht, RIW 1981, 218. 

40 Übersetzung von MUNZEL in RIW 1981, 223. S. auch Fn. 39. 
41 Übersetzung von M U N Z E L in WGO-MFOR 1981, 165; dazu M U N Z E L , Zum 

Wirtschaftsvertragsgesetz der VR China aaO S. 151 ff. S. auch unten §§5 ,6 
und Textanhang C.l. 

42 Übersetzung von MUNZEL in: DERS., Chinas Recht I I I . 7 . 

43 Unten HORN § 5 und J I A N G P I N G § 6 sowie Textanhang C . 3 . 
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sind, verdeutlichen: Indem etwa der Code Civil von 1804 ein gleiches 
Zivilgesetz für alle Bürger schuf, steckte er zugleich den Freiheitsraum 
dieser Bürger gegenüber dem Staat ab. Bei aller Vorsicht, die man bei 
einem Vergleich zeitlich und kulturell von einander entfernter Vorgänge 
gebrauchen muß, kann man auch in den AGZR in verhüllter Form und 
in begrenztem Umfang Grundrechte rechtlicher und wirtschaftlicher 
Dispositionsfreiheit von Privatpersonen, Personenvereinigungen und 
Unternehmen einschließlich Eigentums- und Nutzungsrechten44 erken-
nen, die potentiell von großer Bedeutung für ein freiheitlicheres Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystem der Volksrepublik China sind. 

II. Außenwirtschaftsrecht 

1. Wirtschaftsbehörden und Vertragspartner 

a) Die staatliche Organisation der Außenwirtschaft 
Die Volksrepublik China ist Staatshandelsland. Nicht nur die Festlegung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen des Außenwirtschaftsverkehrs ist 
Sache des Staates, wie dies auch in westlichen Ländern der Fall ist und 
insbesondere durch Außenwirtschaftskontrollrecht (Außenwirtschafts-
recht i. e. S.) geschieht. Vielmehr ist die Außenwirtschaft auch Gegen-
stand staatlicher Planung, und die Durchführung des Außenwirtschafts-
verkehrs liegt in den Händen von Staatsunternehmen. 

In den letzten beiden Punkten sind allerdings Wandlungen eingetreten. 
Die Wirtschaftsplanung ist z. T. aufgelockert und dezentralisiert. Außer-
dem ist die traditionelle Konzentrierung des Außenwirtschaftsverkehrs 
auf wenige, branchenspezifische Außenhandelsgesellschaften durch eine 
große Zahl und Vielfalt von Unternehmen, die im Außenwirtschaftsver-
kehr tätig sind, abgelöst worden, und mit entsprechender Genehmigung 
können auch sonstige chinesische Unternehmen mit ausländischen Ge-
schäftspartnern und Investoren in Kontakt treten. 

b) Das Ministerium für Außenwirtschaftsbeziehungen 
und Außenhandel (MOFERT) 

Das Ministerium für Außenwirtschaftsbeziehungen und Außenhandel 
v'Ministry of Foreign Economic Relations and Trade — MOFERT) 

44 Zu diesen Rechten gehören auch Warenzeichen (dazu Warenzeichengesetz 
vom 23. 8. 1982) und Patente (dazu Patentgesetz vom 12. 3. 1984). Vgl. auch 
die Beiträge von KUGEL §§ 9, 10. 
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wurde im März 1982 durch die Zusammenlegung der Kommission für 
Import und Export, des Außenhandelsministeriums, des Ministeriums 
für Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Ländern und der Kommission 
für ausländische Investitionen gebildet und ist heute die oberste, zentrale 
und umfassend zuständige staatliche Instanz für die Außenwirtschaftsbe-
ziehungen.45 Das MOFERT plant, koordiniert und kontrolliert die 
Außenwirtschaftsbeziehungen und den Außenhandel Chinas. Die kon-
krete Durchführung und der Abschluß entsprechender Verträge obliegt 
den vom MOFERT überwachten staatlichen Außenhandelsunternehmen 
und anderen besonders autorisierten Unternehmen (dazu i. F. c—f). 
Außerdem hat das MOFERT für Projekte mit begrenztem Umfang 
seine Planungs- und Kontrollkompetenz auf die regionalen Behörden 
übertragen (dazu i. F. 2 b). Das MOFERT hat im wesentlichen die folgen-
den Aufgaben: 

(1) Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit anderen 
Ländern auf der Basis der Gleichheit, des gegenseitigen Nutzens, 
der gegenseitigen Hilfe und der Zusammenarbeit;46 Federführung 
bei Verhandlungen und Verträgen mit anderen Ländern und interna-
tionalen Organisationen über die Gestaltung der Außenwirtschafts-
beziehungen und den Abschluß entsprechender völkerrechtlicher 
Verträge; 

(2) Aufstellung der staatlichen Pläne für Importe und Exporte sowie 
für den Devisenverkehr und Kontrolle der Ausführung dieser Pläne 
nach deren Billigung durch den Staatsrat; 

(3) Vorbereitung und Durchsetzung von Gesetzen und Ausführungsbe-
stimmungen im Bereich des Außenhandels und Zollwesens; 

(4) Leitung der staatlichen Außenhandelsgesellschaften (dazu i. F. d); 
(5) Ernennung von Handelskonsuln und Handelsattaches sowie der 

sonstigen Außenhandelsvertretungen; 
(6) Leitung der Zollverwaltung und Wareninspektion; 
(7) Erteilung von Genehmigungen für den Import, Export und Transit 

von Gütern und für Investition von ausländischem Kapital. 

Für den Praktiker des Außenwirtschaftsverkehrs mit China sind es gerade 
die beiden letztgenannten Funktionen (6 und 7), bei denen er die Rolle 
des MOFERT kennenlernt. Innerhalb des MOFERT wurden die folgen-
den Abteilungen gebildet: Bureau of Legal Affairs, B. of Foreign Trade, 

45 Guide to Investment in China aaO (Fn. 2), S. 163 f. 
46 Zu diesem Grundsatz s. auch i. F. 3. a u. JIANG PING § 6 II.3. 
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B. of Import and Export, B. of Aid to Foreign Countries, B. of Economic 
Cooperation, B. of Foreign Investment, B. of Technical Imports and 
Exports; B. of International Liaison. 

c) Außenhandelskammer (CCPIT) 
Der 1952 gegründete China Council for the Promotion of International 
Trade (CCPIT) ist ein staatlicher, in gewisser Weise aber selbständig 
operierender Ausschuß aus Wirtschaftsfachleuten mit entsprechendem 
organisatorischen Unterbau; er fungiert als Außenhandelskammer zur 
Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und des Außen-
handels.47 Der CCPIT hat Filialen in wichtigen Städten Chinas (z. B. 
Shanghai) und im Ausland. Er veranstaltet die Exportmessen in Kanton 
und fördert auf vielfältige Weise die Kontakte der chinesischen Wirtschaft 
mit ausländischen Firmen und Organisationen. Er erfaßt, verarbeitet 
und publiziert Informationen über den Welthandel und Weltwirtschafts-
verkehr. Der CCPIT ist Registrierungsstelle für ausländische Warenzei-
chen, die im Chinahandel eingeführt werden, und für Patente und 
Lizenzverträge.48 Der CCPIT unterhält einen eigenen Schiedsgerichts-
und Seeschiedsgerichtsausschuß zur Schlichtung von Streitigkeiten in 
allen Fragen des Außenwirtschaftsverkehrs.49 

d) Die Außenhandelsgesellschaften 
Das Außenwirtschaftsministerium (MOFERT) bedient sich zur Durch-
führung des Außenhandels einer Reihe staatlicher Außenhandelsgesell-
schaften.50 Die Außenhandelsgesellschaften sind auf bestimmte Branchen 
ausgerichtet. Sie sind im Grundsatz für die Gestaltung des Außenhandels 
und den Abschluß von Verträgen über Handelstransaktionen in ihrer 
Branche zuständig. Mit dem Umfang und der Ausdifferenzierung der 
Außenwirtschaftsbeziehung ist ihre Zahl in den letzten Jahren beträcht-
lich gestiegen, und Kompetenzüberschneidungen sind nicht ausgeschlos-
sen. 

Die Außenhandelsgesellschaften sind heute nicht mehr die einzigen 
möglichen Vertragspartner für Handels- und InvestitionsVerträge. Hin-

47 Zur Entstehung vgl. die ältere Darstellung bei WEGGEL (Fn. 2) S. 187 ff. 
48 Vgl. unten KÜGEL §§ 9, 10. 
49 Vgl. auch unten SCHÜTZE § 14. 
50 Zur Entstehung und zum älteren Rechtszustand WEGGEL S. 166. Der Guide 

for Investment aaO (Fn. 2) gibt eine (unvollständige) Liste S. 196 ff. Eine 
neuere Liste ist im Anhang unten S. 631 ff abgedruckt. 
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zukommen spezielle Handels- und Wirtschaftsunternehmen, die sowohl 
binnenwirtschaftliche wie außenwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen 
(i. F. e). Außerdem können heute auch andere chinesische Unternehmen 
nach entsprechender Genehmigung mit ausländischen Geschäftspartnern 
kontrahieren, insbesondere im Hinblick auf Gemeinschaftsunternehmen 
in China. 

e) Spezielle Unternehmen mit Außenhandelsaufgaben; CITIC 
Eine Reihe staatlicher Unternehmen, die jeweils einem bestimmten Mini-
sterium unterstellt sind, nehmen spezielle binnenwirtschaftliche Aufga-
ben wahr, wie z. B. die Gesellschaft für Chemieanlagenbau (China Chemi-
cal Construction Cooperation) oder die nationalen Gesellschaften zur 
Erdöl- und Erdgasförderung und geologischen Prospektion. Sie haben 
oft ausländische Geschäftspartner, die z. B. Gemeinschaftsunternehmen 
gründen und durch diese oder durch eigene Tochterunternehmen Ge-
schäfte in China tätigen. Einige Unternehmen sind vom Geschäftszweig 
oder der Aufgabenstellung her stark auf Außenwirtschaftsbeziehungen 
hin orientiert, so z. B. die China National Offshore Oil Corporation, die 
zur Meeresförderung von Erdöl zahlreiche Verträge mit ausländischen 
Erdölgesellschaften über die Kooperation bei der Erschließung und 
Ausbeutung von Erdölvorkommen vor der chinesischen Küste abge-
schlossen hat.51 

Mit der Beratung ausländischer Geschäftspartner beschäftigen sich 
spezielle Beratungsunternehmen: 

— China International Economic Consultants (CIEC); 
— China Foreign Trade Consultation and Technical Services for Corpo-

ration (CONSULTEC).52 

Hinzutreten neuerdings Anwaltsfirmen, so das vom CCPIT eingerichtete 
China Global Law Office.53 

Hervorzuheben ist die direkt dem Staatsrat unterstellte China Interna-
tional Trust and Investment Corporation (CITIC), die 1979 zusammen 
mit der Verkündung des Gesetzes über Gemeinschaftsunternehmen mit 
ausländischem Kapital errichtet wurde.54 CITIC hat eine äußerst erfolg-

51 Dazu auch HORN in Hinsch/Horn, Das Vertragsrecht der internationalen 
Konsortialkredite und Projektfinanzierungen, 1985, S. 259 ff. 

52 Guide to Investment aaO (Fn. 2), S. 187 f. 
53 Vgl. den Hinweis in IFLRev Feb. 1986, 38. Es gibt weitere Anwaltsbüros; 

dazu auch FRESLE unten S. 161. 
54 Guide aaO S. 167. 
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reiche wirtschaftliche Tätigkeit in der Kombination außenwirtschaft-
licher Verbindungen und ihrer Umsetzung in Inlandsinvestitionen entfal-
tet. Ihre Hauptaufgaben sind: 
— Förderung der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit Aus-

landskapital; 
— Förderung der Gründung ausländischer Tochtergesellschaften in 

China; 
— Förderung von Geschäften im Kompensationshandel; 
— allgemeine Förderung von Auslandsinvestitionen in China; 
— Förderung des Technologietransfers in China. 

f ) Bank of China 
Die Bank of China ist die Außenhandelsbank Chinas. Sie handelt für 
die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, als deren 
Außenhandelsagentur.55 Sie unterhält Auslandsfilialen und Auslandsver-
tretungen. Sie wickelt alle Devisengeschäfte ab. Die dafür zuständige 
oberste Devisenkontrollverwaltung (State General Administration of 
Exchange Control), bis 1982 eine selbständige, direkt dem Staatsrat 
unterstellte Behörde, ist jetzt (wieder) Teil der Bank of China.56 Anderen 
Banken und Institutionen sind Devisengeschäfte nur mit Genehmigung 
dieser Behörde gestattet. 

2. Recht der Außenwirtschaftskontrollen 

Das Verwaltungsrecht der Außenwirtschaftskontrollen könnte man nach 
einem engeren, hier nicht verwendeten Sprachgebrauch als das eigent-
liche „Außenwirtschaftsrecht" bezeichnen. Die Zielsetzung dieses Buches 
ist anders; sie stellt das Vertragsrecht, die sonstigen privaten Rechte 
einschließlich Gesellschaftsrecht und gewerbliche Schutzrechte sowie das 
Steuerrecht in den Mittelpunkt. Gleichwohl bleibt ein Blick auf das 
Recht der Außenwirtschaftskontrollen unentbehrlich. Allerdings bleibt 
die Darstellung auf knappe Hinweise beschränkt. Eine erschöpfende 
Darstellung der Details wäre auch z. B. im Zollrecht kaum möglich. 
Außerdem soll nicht vergessen werden, daß vieles von der Verwaltungs-
praxis abhängt, die sich wiederum nach wechselnden Tendenzen der 
Außenwirtschaftspolitik richten muß. 

55 Vgl. auch FRESLE unten § 8. Zu den Trust and Consultancy Departments der 
Bank of China vgl. Guide aaO (Fn. 2), S. 180 f. 

5 6 HAYDEN/JONES, People's Republic of China, in: Doing Business in Asia, ed. 
Campbell 1984, S. 57 ff, Fn. 34; allg. zur Devisenbehörde Guide aaO S. 165. 
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a) Devtsenrecht 
China befolgt eine Politik der zentralen Devisenkontrolle und Devisenbe-
wirtschaftung. Rechtsgrundlage sind die Vorläufigen Regelungen der 
Devisenkontrolle der VR China v. 1.3. 1981 mit Durchführungsbestim-
mungen vom August 1982.57 Die zuständige Devisenkontrollbehörde, 
die Bank of China, wurde bereits (oben 1. f) genannt. 

Die direkte Zahlung mit einer ausländischen Währung an Chinesen 
ist nicht erlaubt. Ausländische Besucher erwerben die einheimische Wäh-
rung Renminbi durch Eintausch von Devisen und erhalten dafür die von 
den normalen Geldzeichen unterschiedenen foreign exchange certificates. 
Diese certificates werden wie die übliche Landeswährung angenommen. 
Außerdem können damit in Staatshandelsläden (Freundschaftsläden) be-
stimmte Waren erworben werden, die im einheimischen Markt sonst 
schwer erhältlich sind und mit denen man Devisen erwirtschaften will. 
Durch das System der certificates ist die Bildung eines schwarzen Marktes 
für Devisen im Bargeldverkehr weitgehend ausgeschlossen worden. Al-
lerdings sind Ansätze eines grauen Marktes in certificates zu beobachten. 

Ausländischen Arbeitskräften in Gemeinschaftsunternehmen und aus-
ländischen Tochtergesellschaften und Niederlassungen ist der Transfer 
ihres persönlichen Einkommens nach Maßgabe besonderer Erlaubnisse 
möglich; gleiches gilt für den Transfer von Gewinnen aus solchen 
Unternehmen; dies ist noch im Zusammenhang mit dem Recht der 
Auslandsinvestitionen in Kap. 4 zu erörtern. 

b) Import- und Exportlizenzen 
Für alle Lieferungen nach China ist eine Einfuhrlizenz erforderlich.58 

Die Lizenzen werden vom MOFERT oder von den von ihm ermächtig-
ten Foreign Trade Bureaus in den Provinzen, autonomen Gebieten und 
Städten erteilt. Die staatlichen Importgesellschaften (oben 1 d) verfügen 
für bestimmte Warengruppen in ihrem Geschäftsbereich über generelle 
Importlizenzen. Fallen die betreffenden Waren nicht in diesen Geschäfts-
bereich, so muß eine besondere Lizenz beantragt werden. Importlieferun-
gen ohne die erforderliche Lizenz werden von der Zollverwaltung nicht 
freigegeben. 

57 Provisional Regulations for Exchange Control of the PR China vom 18. 12. 
1980, Text in BfAI RI Nr. 141 a—d; dazu Durchführungsbestimmungen v. 
10. 8. 1981, Text in BfAI Nr. 145. 

58 Zum Folgenden BREITHAUPT, Liefern nach der VR China, BfAI/NfA v. 13. 11. 
1984. 
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Das System der Importlizenzen steht im engen Zusammenhang mit der 
Devisenbewirtschaftung. Jedes Importgeschäft setzt ein entsprechendes, 
von den Behörden verfügbar gemachtes Devisenkontingent voraus. 

Auch für den Export aus China sind in bestimmten Fällen Lizenzen 
für den chinesischen Exporteur erforderlich, so beim Export in Länder, 
die chinesische Waren Importquoten unterwerfen, sowie beim Export 
von Waren, für die Mindestausfuhrpreise festgesetzt sind oder sonstige 
Ausfuhrrestriktionen bestehen.59 

c) Warenkontrollen 
Alle nach China eingeführten Waren unterliegen einer behördlichen 
Warenprüfung nach Qualität, Gewicht, Menge und Verpackung mit dem 
Ziel, die Einhaltung der Vertragsbedingungen und spezieller gesetzlicher 
Vorschriften festzustellen.60 Rechtsgrundlage sind (in Ablösung einer 
älteren Regelung von 1953) die Vorschriften über die Inspektion von 
Import- und Exportwaren vom 28. 1. 1984. Zuständige Behörde ist die 
Staatliche Verwaltung für Wareninspektion (State Administration of 
Commodity Inspection) und die ihr nachgeordneten Behörden. Die 
Verwaltung unterhält 108 Büros in allen Provinzen, größeren Städten 
und autonomen Regionen, vor allem in allen größeren Häfen und 
Umschlagplätzen des Binnenlandes. Die Liste der prüfungspflichtigen 
Waren der Ein- und Ausfuhr umfaßt rund 300 Positionen. Güter, die 
nicht in der Liste enthalten sind, können vom Endabnehmer oder von 
örtlichen Behörden auf Antrag inspiziert werden. Grundsätzlich können 
Einfuhrgüter nicht ohne vorherige Inspektion auf den Markt gebracht 
werden. Auch technische Anlagen werden inspiziert, bevor sie installiert 
werden; ggf. ist nach Installation mit der Abnahme eine (weitere) behörd-
liche Inspektion notwendig. Eingeführte Autos werden ebenfalls inspi-
ziert, bevor sie gefahren werden dürfen. Die Inspektion erstreckt sich 
auch auf einlaufende Schiffe, bei denen einwandfreier Zustand der Ware 
und ordnungsgemäße Verstauung überprüft werden. Die Prüfungsbe-
hörde stellt eine Inspektionsbescheinigung, ggf. mit einem Mängelbe-
richt, aus. 

d) Zollrecht 

Das Zollrecht ist für die VR China schon aus historischen Gründen eine 
besonders wichtige Regelungsmaterie, da China im vorigen Jahrhundert 

59 Vorläufige Regelung über Ausfuhrgenehmigungen v. 3. 6. 1980; Text in: BfAI 
RI Nr. 146 (Okt. 1981), S. 13. 

6 0 B R E I T H A U P T a a O ; HAYDEN/JONES a a O , S . 6 4 f . 



§ 1. Chinas Wirtschaftsrecht und Außenwirtschaftsrecht 23 

schrittweise seine Zollsouveränität an ausländische Mächte verloren und 
formell erst 1929 und de facto 1943 zurückgewonnen hat.61 Der Einfuhr-
zoll dient vor allem dem Schutz der einheimischen Leichtindustrie und 
der Begrenzung des Luxusverbrauchs sowie natürlich fiskalischen Inter-
essen. Die Zolltarife sehen Regeltarife und Mindesttarife vor; letztere 
werden bei Einfuhren aus Ländern, mit denen China ein Meistbegünsti-
gungsabkommen geschlossen hat, gewährt. Die Zolltarife sind auf der 
Basis von cif-Preisen festgelegt. Der Einfuhrzolltarif sieht in der Fassung 
vom 1. 6. 1982 Höchstsätze von 250% und einen Niedrigtarif von 150% 
vor. 

Für Einfuhren, an denen China besonderes Interesse hat, kann Zollfrei-
heit gewährt werden. Dies gilt vor allem für technische Anlagen und 
Ausrüstungen, die an chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunterneh-
men oder im Rahmen von Kooperationsverträgen geliefert werden.62 

Zollfreiheit wird auch gewährt für Betriebe unter Zollverschluß, die 
ausländische Rohstoffe oder Halbfabrikate zum Zweck der Lohnverede-
lung einführen und dann wieder exportieren.63 

e) Fremden- und Niederlassungsrecht 

Allgemeine Rechtsgrundlage sind die Regeln über die Einreise, Ausreise, 
Durchreise und den Aufenthalt von Ausländern vom 1. 2. 1986.64 Nicht 
nur Ein- und Ausreise, sondern auch Reisen im Lande bedürfen einer 
Genehmigung. Grundsätzlich ist die Erteilung eines Visums erforderlich. 
Dieses wird von MOFERT erteilt und setzt bei Geschäftsleuten eine 
Einladung von chinesischer Seite voraus. Diese Einladung wiederum 
konnte früher nur vom MOFERT ausgesprochen werden; sie kann 
heute auch von regionalen Behörden und Außenhandelsgesellschaften 
ausgesprochen werden. Für einen längeren Aufenthalt (mehr als drei 

61 Zur historischen Entwicklung WEGGEL aaO (Fn. 2) S. 237 f. Rechtsgrundlage 
sind die Vorläufigen Regelungen vom 16. 9. 1952 sowie besondere Regelungen 
für Zollkontrolle bei Flugzeugen von 1974 und bei Ausstellungswaren von 
1 9 7 5 ; Texte bei DE BAUW/DEWITT a a O (Fn. 5) S. 1 6 8 f f . 

62 Regulations Concerning the Supervision and Control over, and the Levying 
and Exemption of Duties of Imports and Exports of Chinese-Foreign Joint 
Ventures vom 30. 4. 1984. 

63 Rules Governing Supervision and Control over Bonded Factory for Inward 
Processing of Imported Materials and Parts vom 1 . 1 . 1984. 

64 Zur bisherigen Regelung vom 13. 4. 1964 eingehend JASCHEK, in: BfAI RI 
Nr. 152a — d (Feb. 1982), S. 13f f . 
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Monate) ist eine besondere Aufenthaltserlaubnis erforderlich, die auf 
Antrag der beschäftigenden Stelle erteilt wird. 

Die Einrichtung von Vertretungen ausländischer Firmen in China ist 
nach den „Vorläufigen Bestimmungen über die Ständigen Vertretungen 
ausländischer Unternehmen" des Staatsrates vom 30. 10. 1980 zulässig.65 

Anträge ausländischer Unternehmen auf Errichtung einer Ständigen 
Vertretung werden von den Zentralbehörden in Peking und den Volks-
regierungen der Provinzen, regierungsunmittelbaren Städte und auto-
nomen Gebiete genehmigt. Die Provinzen und Städte haben Vorschriften 
über die Vermittlung und Beschäftigung chinesischen Personals, die 
Anmietung von Räumen und die Erbringung von Dienstleistungen 
erlassen; diese Bestimmungen sind z. B. für die Stadt Peking 1986 neu 
gefaßt und liberalisiert worden.66 

Einige Aspekte des Rechtsgebietes im Hinblick auf Gemeinschaftsun-
ternehmen und Direktinvestitionen sind in Kapitel 4 dargestellt. Für die 
Sonderwirtschaftszonen besteht ein liberalisiertes Fremden- und Nieder-
lassungsrecht.67 

f ) Investitionskontrollen 
Die Überwachung und Kontrolle der Investition ausländischen Kapitals 
in China wird vom MOFERT (zuständige Abteilung: Bureau of Foreign 
Investment) wahrgenommen.68 Hier findet eine zusammenfassende Kon-
trolle aller Arten ausländischer Kapitalinvestitionen statt: Entwicklungs-
hilfekredite, Projektfinanzierungen, Gründung von Gemeinschaftsunter-
nehmen mit ausländischem Kapital und ausländischer Tochtergesellschaf-
ten. 

Die Regierungen der Provinzen, Städte und autonomen Regionen 
haben besondere Abteilungen für die Kontrolle der Investition von 
Auslandskapital eingerichtet. Ihre Bezeichnung wechselt (Foreign Eco-
nomic Commission; Import and Export Controlling Commission etc.). 
Das MOFERT als zentrale Behörde hat die regionalen und lokalen 
Behörden ermächtigt, die definitive Entscheidung über kleinere Investi-
tionen selbst zu treffen.69 

65 Text in: Guide aaO S. 267. Dazu JASCHEK aaO S. 1 ff. 
66 China Daily v. 24. 4. 1986, S. 3. 
67 Guide aaO S. 131 f. Vgl. auch unten § 13. 
68 Guide aaO S. 163 f. 
69 aaO. 
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3. Vertragsrecht 

Kernstück der Außenwirtschaftsbeziehungen eines jeden Landes sind 
Verträge, da Außenwirtschaft prinzipiell von gleichberechtigten Partnern 
betrieben wird, die rechtlich von einander unabhängig sind und erst 
durch Vertragsschluß ihre Beziehungen rechtlich koordinieren. Zu unter-
scheiden sind einmal die völkerrechtlichen Verträge, die entweder eine 
direkte wirtschaftliche Kooperation der Staaten regeln (z. B. Zusammen-
arbeit im Internationalen Währungsfonds, direkte Entwicklungshilfekre-
dite) oder den Rahmen für den Außenwirtschaftsverkehr der einzelnen 
Unternehmen und sonstigen Wirtschaftssubjekte abstecken, und zweitens 
die nicht völkerrechtlichen („privaten") Verträge der Unternehmen als 
Geschäftspartner der einzelnen Handels- oder Investitionsgeschäfte. 

a) Völkerrechtliche Verträge und Mitgliedschaften 

Die Volksrepublik China hat ihren Platz als Gründungsmitglied der 
Vereinten Nationen ab Oktober 1971 wieder eingenommen und seitdem 
die Mitgliedschaftsrechte in wichtigen wirtschaftlichen Unterorganisatio-
nen der VN wiederaufgenommen, so im Internationalen Währungsfonds 
(ab 17. 4. 1980), in UNCTAD (ab 1971) und UNIDO (ab 1971/72) und 
bei der Weltbank (ab 15. 5. 1980) sowie deren Tochterorganisationen 
IDA und IFC (ab 15. 5. 1980). China ist Mitglied zahlreicher weiterer, 
für den internationalen Wirtschaftsverkehr wichtiger Organisationen wie 
ILO und WIPO.70 Im Hinblick auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
China und der Bundesrepublik Deutschland sind die folgenden Verträge 
wichtig71: 

— Handelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
vom 3. 4. 1978; 

— Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland über wissenschaft-
lich-technologische Zusammenarbeit vom 13. 12. 1978; 

— Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland über wirtschaftliche 
Zusammenarbeit vom 14. 11. 1979; 

— Investitionsschutzabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland 
vom 7. 10. 1983; 

— Doppelbesteuerungsabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland 
vom 10. 6. 1985. 

70 Übersicht in: Guide to Investment aaO S. 35 ff. 
71 Vgl. Textanhang unter A. 
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China erkennt die Verbindlichkeit von völkerrechtlichen Verträgen auf 
der Grundlage eines allgemeinen Völkerrechts an.72 Dies erscheint selbst-
verständlich, ist es aber aus mehreren historischen Gründen nicht. China 
hat im 19. und 20. Jahrhundert bis zur Gründung der Volksrepublik 
eine Phase wirtschaftlicher und militärischer Schwäche mit z. T. halbkolo-
nialen Abhängigkeiten auf der Basis nachteiliger und bedrückender 
völkerrechtlicher Verträge durchlaufen; die Kette dieser sog. „ungleichen 
Verträge" beginnt mit den Verträgen, die 1842 nach dem verlorenen 
Opiumkrieg mit England geschlossen wurden.73 Die Erinnerung daran 
wirkt nach. Mit der Gründung der Volksrepublik wurde 1949 nicht nur 
das überkommene Rechts- und Justizsystem abgeschafft, sondern auch 
die bestehenden Rechtsbeziehungen im Außenwirtschaftsverkehr wurden 
abgebrochen und durch neue ersetzt.74 China konnte u.a . wegen des 
Handelsembargos, das die USA und andere Länder im Zusammenhang 
mit dem Koreakrieg verhängten, seine Wirtschaftsbeziehungen zu westli-
chen Ländern nur sehr langsam aufbauen.75 Schließlich wurde in einer 
Zeit starker Ideologisierung in China zeitweilig die Theorie favorisiert, 
es gebe ein eigenes, unterschiedliches Völkerrecht der sozialistischen 
Staaten.76 

Diese Auffassung ist heute überwunden, das Bestehen eines einheitli-
chen Völkerrechts anerkannt. Geblieben ist die Betonung der Forderung, 
daß alle Außenwirtschaftsbeziehungen und alle Verträge die strikte 
Gleichberechtigung der Partner, völlige Freiwilligkeit, vollständige Eini-
gung und gegenseitigen Nutzen voraussetzen. Diese Anforderungen 
finden sich in völkerrechtlichen und zahlreichen sonstigen Verträgen 
sowie in der Gesetzgebung zum Vertragsrecht.77 Ferner ist geblieben die 
ablehnende Haltung, Auslandsschulden der alten Republik anzuerken-
nen. Dies führte zu Schwierigkeiten bei Chinas Zutritt zu den internatio-

7 2 WEGGEL a a O ( F n . 2 ) S . 1 1 3 . 

7 3 WEGGEL S. 2 1 f f . 
74 aaO S. 32 f. 
75 aaO S. 35 ff. 
76 aaO S. 1 1 0 f. 
77 Zu den völkerrechtlichen Verträgen vgl. Textanhang unter A ; zu Recht und 

Praxis sonstiger Verträge vgl. unten § 6 1.1. Die Betonung dieser Grundsätze 
läßt sich z. T. wohl auch aus dem Bestreben erklären, das Denken in Verträgen 
und vertraglichen Bindungen gegenüber dem planwirtschaftlichen Denken zu 
fördern; dazu allg. MUNZEL, Das Recht der V R China aaO (Fn. 1) S. 34 
m. Nachw. Für die Außenwirtschaftsbeziehungen reicht diese Erklärung aber 
wohl nicht aus. S. auch unten § 6 I. 
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nalen Kapitalmärkten, wo der Grundsatz gilt, daß Staaten nach einem 
Regierungs- oder Regierungssystemwechsel hinsichtlich der Altschulden 
zahlungswillig bleiben müssen, wenn sie neue Kredite erhalten wollen. 
China konnte diese Schwierigkeiten schrittweise überwinden, zunächst 
durch Zugang zum Finanzplatz Tokio und im Juni 1986 durch eine erste 
Eurobondanleihe. Die westlichen Regierungen haben das Altschulden-
problem mit der größten politischen Zurückhaltung behandelt, insbeson-
dere die USA.78 Man kann vermuten, daß China, nachdem die ersten 
Schritte auf dem internationalen Kapitalmarkt unter voller Wahrung des 
Prestiges getan werden konnten, das Altschuldenproblem mit der Zeit 
einer diskreten Lösung zuführen wird. 

b) Allgemeines Vertragsrecht 

Die nicht völkerrechtlichen („privaten") Verträge, welche die einzelnen 
Unternehmen und sonstigen Wirtschaftssubjekte im Außenwirtschafts-
verkehr Chinas mit ihren chinesischen Geschäftspartnern abschließen, 
sind der Hauptgegenstand dieses Buches; die gesetzlichen Grundlagen 
des einschlägigen chinesischen Vertragsrechts und die praktischen Fragen 
des Aushandelns und der rechtlichen Gestaltung dieser Verträge werden 
in den Kapiteln 2 und 4 dargestellt. 

78 In den USA wurden mehrere Klagen wegen alter Schuldverschreibungen 
anhängig gemacht. Das Versäumnisurteil in Jackson v. People's Republic of 
China, 550 F Supp 869 wurde durch Wiedereröffnung des Verfahrens mit 
Unterstützung der US-Regierung neu durch Klageabweisung entschieden; 
vgl. IFLRev Jan. 1985, 36; zur Berufung s. IFLRev April 1984, 40. 
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Z E N G J U N W E I * 

Übersicht 

I. Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaftsbeziehungen 
II. Bisherige und künftige Wirtschaftsgesetzgebung 

III. Die Schaffung eines günstigen Investitions- und Geschäftskli-
mas in China 

I. Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaftsbeziehungen 

China führt seinen 7. Fünf)ahresplan (1986—1990) auf der Basis der 
erfolgreichen Erfüllung des 6. Fünfjahresplans (1981 — 1985) aus. In den 
letzten fünf Jahren wuchs Chinas Bruttosozialprodukt durchschnittlich 
um 10 Prozent. Der 7. Fünf)ahresplan hat zum Ziel, die industrielle und 
landwirtschaftliche Produktion des Jahres 1980 bis zum Jahre 1990 zu 
verdoppeln. Der 7. Fünfjahresplan strebt dabei die folgenden Ziele an: 

— Schaffung eines günstigen wirtschaftlichen und sozialen Klimas und 
der Ausgleich von Gesamtnachfrage und Angebot, um eine Reform 
der Wirtschaftsstruktur zu erleichtern und die Grundlage für einen 
neuen Typ sozialistischer Wirtschaft chinesischer Prägung in den 
nächsten fünf Jahren und darüber hinaus zu schaffen; 

— Gewährleistung eines gleichmäßigen ständigen Wirtschaftswachs-
tums unter nachhaltiger Förderung von Schlüsselprojekten im Rah-
men einer Investitionskontrolle, um einen technologischen Wandel 
und die Mobilisierung menschlicher Ressourcen durch Ausbildung 
von Fachkräften zu ermöglichen; 

— Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung in Stadt und 
Land auf der Grundlage steigender Produktion. 

* General Director, China Global Law Office; aus dem Englischen übersetzt 
v o n NORBERT HORN. 



§ 2. Zur chinesischen Wirtschafts- und Rechtspolitik 29 

Der Staat wird insbesondere im Rahmen des Fünfjahresplans wichtige 
wissenschaftliche und technologische Entwicklungsprojekte und die 
Ausbildung auf diesen Gebieten fördern. 1990 soll die Qualität von rd. 
40% unserer wichtigsten Industrieprodukte die Qualitätsstandards der 
fortschrittlichsten Industriestaaten von etwa 1980 erreichen. 

Die Öffnungspolitik bleibt die Grundlage der Außenwirtschaftspolitik 
unseres Landes und wird sich nicht ändern. Auf der Grundlage des 
Prinzips der Unabhängigkeit, der Gleichheit und des gegenseitigen Nut-
zens wird China seinen Handel und seine technologischen und wirtschaft-
lichen Beziehungen mit anderen Ländern ausdehnen. 1985 betrug Chinas 
gesamtes Außenhandelsvolumen 69,62 Mrd. US$, was eine Steigerung 
um 30% gegenüber 1984 bedeutet. Die Exporte betrugen davon 27,36 
Mrd. (4,7% Zuwachs gegenüber 1984), die Importe 42,26 Mrd. (54,2% 
Steigerung gegenüber 1984). Im 7. Fünfjahresplan soll das gesamte 
Außenhandelsvolumen bis 1990 83 Mrd. US$ erreichen und zwar mit 
einer jährlichen Steigerungsrate von 7%. 

In den letzten Jahren wurden die Außenhandelsbeziehungen Chinas 
immer stärker und intensiver. Bis Ende 1985 hat China ausländische 
Direktinvestitionen im Umfang von 15,7 Mrd. Dollar aufgenommen. 
Die Zahl der Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures) ausländischer 
Investoren erreichte 2300; 3700 Kooperationsverträge waren geschlos-
sen; es bestanden 120 Tochtergesellschaften mit ausschließlich ausländi-
schem Kapital und 35 Offshore Ölförderungsprojekte. Die Zahl der 
Verträge über den Erwerb ausländischer Technologie hat ständig an 
Zahl und Umfang zugenommen. 1983 wurden 666 derartiger Verträge 
geschlossen mit einem Auftragsvolumen von 6 Mio. US$, 1984 1620 
Verträge mit einem Volumen von 1,56 Mrd. US$. 

II. Bisherige und künftige Wirtschaftsgesetzgebung 

China hat seine Wirtschaftsgesetzgebung intensiviert, um der neuen 
Situation, die durch die Offnungspolitik und die rasche Zunahme der 
Außenwirtschaftsbeziehungen entstanden ist, gerecht zu werden. Bis 
Ende 1985 hat der nationale Volkskongreß und seine Ständige Kommis-
sion mehr als 20 Wirtschaftsgesetze erlassen; dazu gehören das Gesetz 
über Wirtschaftsverträge, das Gesetz über Umweltschutz, das Gesetz 
über Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischer und ausländischer Be-
teiligung, das Außenwirtschaftsvertragsgesetz, das Patentgesetz, das Wa-
renzeichengesetz, das Gesetz über Sicherheit im Seeverkehr, das Rech-
nungslegungsgesetz und das im April 1986 verkündete Gesetz über 
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chinesische Gesellschaften, die ausschließlich in der Hand ausländischer 
Investoren sind. 

Der Staatsrat hat rd. 200 Gesetze und Verordnungen erlassen. Dazu 
gehören die Verordnung über die Überwachung von Export- und Im-
portgütern, die Vorläufige Regelung über Zulassungen eingeführter 
Güter, die Vorschriften über Kostenkontrolle in Staatsunternehmen und 
über die Tätigkeit von Reiseagenturen. Außerdem haben die Ministerien 
und Kommissionen, die dem Staatsrat nachgeordnet sind, und die Pro-
vinzen, Städte und autonomen Regionen eine Reihe von Gesetzen und 
Verordnungen und sonstigen Regelungen erlassen. 

Die gesamte Außenwirtschaftsgesetzgebung kann in vier Kategorien 
eingeteilt werden: 

(1) Normen über chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen; 
dazu gehören das Gesetz über Gemeinschaftsunternehmen und seine 
Ausführungsbestimmungen sowie die Vorschriften über die Arbeits-
verfassung, Registrierungsverfahren, Devisenkontrolle u. ä. 

(2) Vorschriften über die Besteuerung chinesisch-ausländischer Gemein-
schaftsunternehmen wie das Steuergesetz über Gemeinschaftsunter-
nehmen; 

(3) Vorschriften über geistiges Eigentum wie das Patentgesetz und das 
Warenzeichengesetz; 

(4) Vorschriften über die besonderen Wirtschaftszonen und die offenen 
Küstenstädte; diese Normen sind teils vom Nationalen Volkskongreß 
erlassen, teils von den örtlichen Behörden der Provinzen Guangdog 
und Fujian und der Stadt Tianjin. 

Gegenwärtig sind die Gesetzgebungsbehörden unseres Landes mit der 
Vorbereitung weiterer wichtiger Gesetze beschäftigt: Mit dem Gesetz 
über chinesisch-ausländische Kooperationsverträge, mit dem Gesetz über 
Handelsgesellschaften, dem Insolvenzgesetz, dem Urheberrechtgesetz, 
einem Außenhandelsgesetz, Gesetzgebung über Flugverkehr und Seever-
kehr und anderen Gesetzen. 

III. Die Schaffung eines günstigen Investitions-
und Geschäftsklimas in China 

Der Fortschritt der chinesischen Wirtschaftsgesetzgebung hat lebhaftes 
internationales Interesse gefunden und Bedenken mancher ausländischer 
Investoren zerstreut, die sich nun ermutigt fühlen, lebhaftere Geschäfts-
beziehungen mit China zu pflegen. 
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Im Zusammenhang dieser Bemühungen um ein günstiges Investitions-
und Geschäftsklima ist die Tatsache hervorzuheben, daß China vier 
besondere Wirtschaftszonen geschaffen hat sowie 14 Küstenstädten, der 
Insel Hainan, dem Yangtze-Delta, dem Perlfluß-Delta und der Dreiecks-
zone in der Provinz Fujian einen besonderen Status verliehen hat. Gesetze 
und Verordnungen des Volkskongresses, der Zentralregierung und der 
örtlichen Regierungen sorgen dafür, daß die besonderen Wirtschaftszo-
nen den ausländischen Investoren Vorzugsbehandlung gewähren bei der 
Besteuerung, bei der Benutzung von Grundstücken und bei Einfuhr-
und Ausfuhrformalitäten. 

Was die Sicherheit ausländischer Investitionen in China angeht, kann 
ich auf Art. 18 der Verfassung der Volksrepublik China verweisen, wo 
es heißt: 

„Die Volksrepublik China erlaubt ausländischen Unternehmen, sonstigen aus-
ländischen Wirtschaftsorganisationen und Einzelpersonen, in China zu investie-
ren und verschiedene Formen wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit chinesi-
schen Unternehmen und anderen Wirtschaftsorganisationen unter Beachtung 
der Gesetze der Volksrepublik China einzugehen. 

Alle ausländischen Unternehmen und anderen ausländischen Wirtschaftsor-
ganisationen müssen in China ebenso wie Gemeinschaftsunternehmen mit 
chinesischem und ausländischem Kapital, die in China ihren Sitz haben, die 
Gesetze der Volksrepublik China beachten. Ihre gesetzlichen Rechte und recht-
mäßigen Interessen werden vom Recht der Volksrepublik China geschützt." 

Meiner Kenntnis nach ist China das einzige Land, das ausdrücklich 
in seiner Verfassung erklärt, daß es die gesetzmäßigen Rechte und 
rechtmäßigen Interessen von Investoren schützt. Dies zeigt, daß die 
chinesische Regierung dem Schutz und der Ermutigung ausländischer 
Investition in China große Bedeutung beimißt. 

Chinas gegenwärtige wirtschaftliche Situation, seine Offnungspolitik 
und seine Wirtschaftsgesetzgebungen zeigen, daß ein günstiges Klima 
für Auslandsinvestitionen geschaffen wurde. Ich möchte die Bedingun-
gen dafür wie folgt zusammenfassen: 

(1) China ist heute durch eine politische Situation der Stabilität, Einheit 
und Lebenskraft gekennzeichnet. Die von Partei und Regierung 
formulierten Grundsätze und politischen Ziele sind für die Bevölke-
rung und das Land von großem Vorteil und genießen daher allge-
meine politische Unterstützung. Chinas Wirtschaft entwickelt sich 
ständig weiter. Seine Wirtschaftsgesetzgebung wird ständig verbes-
sert. All dies gewährleistet politische, wirtschaftliche und rechtliche 
Sicherheit für ausländische Investitionen. 
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(2) China ist ein großes Land mit einer Bevölkerung von 1 Milliarde 
Menschen. Auf seinem großen Weg zur Modernisierung benötigt 
China in großem Maß ausländisches Kapital und fortschrittliche 
Technologie ebenso wie technische Anlagen. Im Zuge seiner wirt-
schaftlichen Entwicklung und seines Aufbaus wird China zunehmend 
Waren und Technologie auf internationalen Märkten anbieten. Auf 
diese Weise wird unser wirtschaftlicher Austausch mit anderen Län-
dern dieser Welt und die wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert 
und China zu einem guten Handelspartner wie auch zu einem attrakti-
ven Land für ausländische Investitionen. 

(3) China verfügt über ein großes Territorium mit reichen natürlichen 
Ressourcen. Die festgestellten Kohlevorkommen belaufen sich auf 
über 600 Mrd. Tonnen, die Reserven an Wasserkraftanlagen auf 670 
Mio. Kilowattstunden, wovon gegenwärtig nur etwa 4% ausgebeutet 
werden. Reiche Vorkommen an Öl und Erdgas im Land und vor 
der Küste bieten aussichtsreiche Entwicklungschancen. China gehört 
zu den wenigen Ländern, die beträchtliche Minerallager verschieden-
ster Art haben. Für die 134 verschiedenen Mineralien, für die abbau-
fähige Lager festgestellt wurden, nimmt China bei 20 Mineralien den 
ersten Rang in der Welt ein. Diese reichen natürlichen Ressourcen 
bilden eine ausgezeichnete Grundlage für den Modernisierungspro-
zeß Chinas und seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen 
Ländern. 

(4) Die besonderen Wirtschaftszonen, die China eingerichtet hat, sind 
für ausländische Investoren attraktiv. 

(5) Gegenwärtig bestehen in China 400000 Unternehmen mit relativ 
alter und überholter technischer Ausstattung. Technische Erneue-
rung und modernes Management sind ein dringendes Bedürfnis für 
diese Unternehmen. Dieses eröffnet beträchtliche Aussichten für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern. 

Wir leben gegenwärtig in einer wichtigen Zeit weltweiter technologi-
scher Revolution, die neue Chancen und neue Herausforderungen für 
unsere technische und wirtschaftliche Entwicklung bieten. Angesichts 
dieser neuen Chancen und Herausforderungen spielen Juristen und Ge-
schäftsleute eine bedeutende Rolle in der internationalen wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit. 
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Einleitung 

Das chinesische Kapitalgesellschaftsrecht ist im Rahmen des chinesischen 
Rechtssystems ein besonders schwieriges Thema wegen seiner großen 
Vielfalt und geringen Stabilität. Daher ist seine umfassende und summari-
sche Darstellung auf wenigen Seiten schon für einen chinesischen Fach-
mann ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Ich möchte daran erinnern, 
daß die fundierte Rechtswissenschaft und logisch strukturierte Gesetzge-
bung des kontinentaleuropäischen Rechtskreises von uns Chinesen nicht 
nur geschätzt wird, sondern daß wir auch damit vertraut sind. Anderer-
seits müssen wir uns den objektiven Anforderungen des sozialistischen 
wirtschaftlichen und politischen Systems stellen. Daher ist das System 
des chinesischen Kapitalgesellschaftsrechts eine einzigartige Mischung 
westlicher Rechtstraditionen mit einem sozialistischen Modell sowje-
tischen Ursprungs. Ich sollte ferner erwähnen, daß die Entwicklung des 
chinesischen Kapitalgesellschaftsrechts eine historische Entwicklung in 
Etappen darstellt und einen ständigen Fortschritt mit einer Fülle von 
Klängen und Farben aufweist, die durch einschneidende soziale Refor-
men hervorgebracht wurde. 

I. Geschichtliche Entwicklung. Chinesische Kapital-
gesellschaften und Gesellschaftsgesetzgebung 

1. Die Zeit bis zur Gründung der Volksrepublik 

Es war eine lange Nacht der Gefangenschaft, in der China während der 
Feudalgesellschaft verharrte und in der eine Marktwirtschaft sich kaum 
entfalten konnte. Unternehmen in der modernen Form der Kapitalgesell-
schaft entstanden in diesem Land erst sehr spät. Seit dem Eindringen 
der imperialistischen Mächte in den letzten Jahren der Quing-Dynastie 
begann die kaiserliche Regierung damit, Dampfschiff- und Telegraphen-
unternehmen durch Ausgabe von Aktien zu gründen, wobei man dem 
europäischen und amerikanischen Beispiel folgte. Die berühmte Dampf-
schiff-Gesellschaft (Zhao Shang Ju) war eine der ersten Gesellschaften, 
die durch Aktienausgabe gegründet wurden. Das Statut der Gesellschaft, 
das von der kaiserlichen Regierung im Dezember 1870 veröffentlicht 
wurde, ist das älteste chinesische Kapitalgesellschaftsrecht. 

Nach der Gründung der Republik China wurde 1914 eine Verordnung 
über Kapitalgesellschaften verkündet und später zweimal revidiert. Im 
Dezember 1929 verkündete die Nationale Staatsmacht ein Kapitalgesell-
schaftsgesetz. Dieses war, man muß es betonen, ein relativ umfassendes 
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Gesellschaftsgesetz im modernen Sinn. Wie andere wichtige Gesetzge-
bungsakte der Nationalisten ist auch das Kapitalgesellschaftsgesetz von 
1929 nicht nur äußerlich, sondern auch seiner Natur nach eine Nachah-
mung der entsprechenden Gesetze der kontinentaleuropäischen Rechtsfa-
milie wie Frankreich, Deutschland und Japan. Das Gesetz von 1929 
wurde 1946 abgeändert. Das derzeit in Taiwan geltende Gesellschafts-
recht ist aus dieser Gesetzgebung hervorgegangen, allerdings mit mehre-
ren Abänderungen. 

2. Die Periode der Erholung der Volkswirtschaft (1949—1956) 

Nach der Gründung der Volksrepublik China wurden alle Gesetze und 
Verordnungen, welche die Nationalisten erlassen hatten, einschließlich 
des Kapitalgesellschaftsgesetzes, abgeschafft. Zu dieser Zeit waren noch 
11 298 Kapitalgesellschaften in Privathand und von der Regierung der 
Nationalisten registriert. Davon waren 8018 Aktiengesellschaften (stock 
corporations), 1250 Gesellschaften mit unbeschränkter Haftung, 1195 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 158 Personengesellschaften 
mit beschränkter Haftung. Um die rechtmäßigen Interessen dieser Unter-
nehmen zu schützen und Privatpersonen zu ermutigen, in neuen Unter-
nehmen und Projekten zu investieren, und um die Volkswirtschaft zu 
fördern, erließ der Staatsrat 1950 „vorläufige Regelungen über Privat-
unternehmen". In 32 Artikeln wurden die Arten der Kapitalgesellschaf-
ten geregelt, die Verfahren der Gesellschaftsgründung, die inneren Ge-
sellschaftsbeziehungen und die Beziehungen mit anderen Einheiten. 1951 
wurden die Regeln zur Ausführung der vorläufigen Regelungen privater 
Unternehmen mit 105 Artikeln erlassen. Mit Rücksicht auf die Situation 
in den frühen Jahren der Volksrepublik sahen diese Regeln die folgenden 
5 Typen von Gesellschaften vor: 

(1) Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung; 
(2) Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 
(3) Personengesellschaft; 
(4) Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaften); 
(5) Personengesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Inzwischen erließ der Staatsrat „Vorläufige Regelungen für Industrieun-
ternehmen mit gemeinsamer staatlich-privater Beteiligung" mit dem 
Ziel, die Umwandlung von einer privatkapitalistischen Industrie in eine 
Industrie des staatlichen Monopolkapitalismus zu fördern und zu führen; 
dabei sollte die sog. gemeinsame staatlich-private Eigentümerstellung 
eine schrittweise sozialistische Umwandlung im ganzen Land ermögli-
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chen. Die Unternehmen mit gemischtem staatlich-privaten Eigentum 
waren Wirtschaftseinheiten, in die sowohl der Staat als auch Privatperso-
nen, regelmäßig die bisherigen Alleineigentümer existierender Unterneh-
men, investierten, und in deren Leitung der Staat geeignete Personen 
entsandte. Die Bildung dieser gemischten Unternehmen unterschied sich 
stark von den früheren privaten Kapital- und Personengesellschaften. 
Sie waren aber irgendwie eine Art von Aktiengesellschaften. Bis 1955 
erfaßte die Kampagne zur Umwandlung von Privatunternehmen in 
solche gemischten Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl von Unter-
nehmen. 1956 erfaßte die Kampagne das ganze Land und alle Unterneh-
men in privater Hand wurden in gemischte Unternehmen umgewandelt. 
Von diesem Punkt an gab es keine Unternehmen mehr, die von Kapitalge-
sellschaften in privater Hand betrieben wurden. Ich muß hier hervorhe-
ben, daß sich die privaten Eigner aus den gemischten Unternehmen 
zurückzogen und nur noch mit einem jährlichen Zins abgefunden wurden 
und daß es sich nicht mehr um typische Kapitalgesellschaften handelte; 
es handelte sich um sozialistische Staatsunternehmen. 

3. Die Zeit von 1956-1979 

Während dieser Zeit verschwanden die traditionellen Kapitalgesellschaf-
ten und hinterließen praktisch keine Spur. An ihrer Stelle wurden aber 
verschiedene spezielle Gesellschaften und verbundene Unternehmen auf 
den Gebieten des Handels, der Metallverarbeitung, der Textilindustrie 
und Bauindustrie gegründet. Allein in den frühen 60-er Jahren wuchsen 
diese Gesellschaften sehr rasch. 1962 wurden vor allem Handelsgesell-
schaften für Metallwaren und Maschinen überall eingerichtet. 1964 wur-
den versuchsweise 12 verbundene Gesellschaften auf nationaler Ebene 
eingerichtet, z. B. die China National Tabacco Industry Corporation, 
China National Medical and Pharmaceutic Industry Corporation, die 
China National Automobil Manufacturing Corporation u. a. Wegen der 
starken Zentralisierung der Planwirtschaft und unmodernen, überholten 
Betriebsführungsmethoden blieb die Entwicklung dieser chinesischen 
Gesellschaften schwach. Diese nationalen Gesellschaften erlangten eine 
begrenzte Bedeutung in bestimmten Branchen, während die Kapitalge-
sellschaften alten Typs nicht mehr existierten. 

4. Die Zeit der Wirtschaftsreform nach 1979 

In der Zeit nach 1979 erlebte die chinesische Kapitalgesellschaft einen 
gewaltigen Aufschwung. Die Zahl der Kapitalgesellschaften stieg be-
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trächtlich und zugleich wurde das Eis der erstarrten Gesellschaftsformen 
gebrochen. Neue Möglichkeiten der Koexistenz vielfältiger Gesell-
schaftstypen wurden eröffnet. 

Zunächst wurden im ganzen Land Unternehmensverbindungen einge-
richtet. 1980 erließ der Staatsrat „Vorläufige Regeln zur Förderung 
wirtschaftlicher (Unternehmens-) Verbindungen". In jeder Region des 
Landes und in jeder Branche von Handel und Industrie wurden verschie-
dene Typen von verbundenen Unternehmen organisiert, indem man 
horizontale Verbindungen bestehender Unternehmen je nach der Art 
ihrer wirtschaftlichen Betätigung und zur Koordination ihrer speziellen 
Tätigkeitsfelder einrichtete. Im März 1986 wurden „Regeln über be-
stimmte Probleme der weiteren Förderung der horizontalen Verbindung 
von Wirtschaftseinheiten" verkündet. Unternehmensverbindungen brei-
ten sich nun rasch aus. 

Zweitens hat der Gesetzgeber, von der Politik der offenen Tür inspi-
riert, im Juli 1979 das „Gesetz der VR China über chinesisch-ausländische 
Gemeinschaftsunternehmen" und im April 1986 das „Gesetz der VR 
China über Unternehmen mit ausschließlich ausländischem Kapital" 
erlassen, um Auslandskapital anzuziehen. Die Zahl der verschiedenarti-
gen Unternehmen mit Auslandsbeteiligung wuchs rasch. Ende 1985 
waren mehr als 2300 chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunterneh-
men, mehr als 3700 Kooperationsverträge mit ausländischen Partnern 
und 120 Unternehmen mit ausschließlich ausländischen Kapitaleignern 
gegründet; insgesamt erreichte das investierte Auslandskapital die 
Summe von 5,3 Milliarden US-Dollar. 

Drittens kommt es im Gefolge der Unternehmen mit Auslandskapital 
zu einer Wiederherstellung der traditionellen Kapitalgesellschaften. In 
einigen Städten der Ostküste und in anderen Wirtschaftszentren, vor 
allem in den Besonderen Wirtschaftszonen, wo Wirtschaft und Handel 
relativ gut entwickelt sind, wurde eine Anzahl von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung und Kapitalgesellschaften gegründet. Als Beispiele 
seien hier genannt die Fushan Trust and Investment Corporation und 
Shanghai Yanzhong Industrial Corporation Ltd., die Anteils scheine über-
all in der Provinz und z. T. im ganzen Land vertreiben. 

Um eine einheitliche Kontrolle dieser Gesellschaften sicherzustellen, 
haben die örtlichen Behörden in manchen Regionen wie in Shanghai 
und Chonging regionale Gesetze erlassen, wie z. B. „Verfahrensvorschrif-
ten für die Kontrolle der Ausgabe von Aktien und Schuldverschreibun-
gen" und andere einschlägige Regelungen. Gegenwärtig wird ein einheit-
liches Gesetz über Kapitalgesellschaften der VR China vom nationalen 
Gesetzgeber kodifiziert. In den allgemeinen Grundsätzen des Privatrechts 
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(AGZR der VR China vom April 1986) sind im Abschnitt über juristische 
Personen Regelungen über Gesellschaften enthalten, die Investoren ge-
meinsam gegründet haben und die sie gemeinsam betreiben; solche 
Gesellschaften können als Aktiengesellschaften bezeichnet werden. 

II. Grundzüge des bestehenden Systems der Kapitalgesellschaften 

1. Arten von Gesellschaften 

Die bestehenden Gesellschaften in China können nach ihrer Organisation 
und Struktur in vier Kategorien eingeteilt werden: 

a) Kapitalgesellschaften 
Bestimmte Gesellschaften beruhen auf der gemeinsamen Kapitalinvesti-
tion mehrerer Personen und werden von diesen Beteiligten gemeinsam 
betrieben. Man kann sie Aktiengesellschaften nennen. Sie verfügen über 
Barkapital, anderes Eigentum einschließlich Betriebsvermögen, haben 
Betriebsangehörige und ein Management. Nach ihrer Struktur gleichen 
sie Kapitalgesellschaften, wie man sie überall auf der Welt kennt. Sie 
haben meist die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
einer Aktiengesellschaft. 

b) Verbundene Unternehmen 
Gesellschaften werden mit anderen Unternehmen verbunden und bilden 
dann verbundene Unternehmen oder eine Gruppe von Gesellschaften. 
Es handelt sich also um eine Verbindung mehrerer juristischer Personen 
oder anderer Wirtschaftseinheiten zur Vereinigung der Geschäftstätigkeit 
oder Koordinierung der verschiedenen speziellen Geschäftstätigkeiten. 
Gesellschaften dieser Art gibt es in der Sowjetunion und in anderen 
osteuropäischen Ländern. Die Unternehmensverbindung besteht also 
nicht nur auf der Ebene der Beteiligungen; die einzelnen Gesellschaften, 
die der Verbindung (Kombinat) angehören, bleiben aber eigene Unter-
nehmen. 

c) Gesellschaften mit Auslandskapital 
Gesellschaften mit Auslandskapital oder „ausländischen Elementen" sind 
einmal die chinesisch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmen und 
zum anderen die Unternehmen, die in China ausschließlich von ausländi-
schen Investoren gegründet werden. Es handelt sich also einmal um 
das erwähnte chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen, zum 
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anderen um alle Arten von Gesellschaften mit ausschließlich ausländi-
schem Kapital. Das Gemeinschaftsunternehmen (joint venture) ist im 
Gesetz über chinesisch-ausländische joint ventures ausdrücklich als Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung gekennzeichnet. 

Wie aber verhält es sich bei einem chinesisch-ausländischen Koopera-
tionsvertrag (cooperative joint venture)? Die rechtliche Kennzeichnung 
ist umstritten. Die AGZR sehen vor, daß ein kooperatives Gemein-
schaftsunternehmen Rechtspersönlichkeit erlangen kann, enthalten aber 
keine Anordnungen, ob es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. 

d) Staatliche Gesellschaften 
Einheitliche staatliche Gesellschaften sind Unternehmen, die ausschließ-
lich vom Staat mit staatlichen Investitionen betrieben werden. Solche 
Unternehmen bestehen seit der Gründung der Volksrepublik China. 
Man findet sie vor allem im Verkehrswesen und Dienstleistungssektor. 
Typische Beispiele sind staatliche Handelsgesellschaften, Import- und 
Exportgesellschaften, Hausbaugesellschaften, Transportgesellschaften 
und einige Beratungsgesellschaften sowie Gesellschaften für technische 
Entwicklung u. ä.; die letzten beiden Typen von Gesellschaften sind erst 
vor kurzem entstanden. Solche Gesellschaften im Staatsbesitz unterschei-
den sich nicht sehr von den übrigen Staatsunternehmen im allgemeinen, 
wenn man ihre Kapitalversorgung und ihre Unternehmensleitung be-
trachtet. 

2. Eintragung und Leitung der Gesellschaften 

a) Voraussetzungen der Gründung 

Die „Vorläufigen Vorschriften für die Registrierung von Kapitalgesell-
schaften" vom 25. August 1985, welche die Allgemeine Verwaltung 
für Industrie und Handel (General Administration for Industry and 
Commerce) mit Billigung des Staatsrates erlassen hat, sind hier maßge-
bend. Die Vorläufigen Regelungen legen zunächst einmal die allgemeinen 
Bedingungen für die Gründung einer Kapitalgesellschaft fest: 

— Statuten der Gesellschaft; 
— den Geschäftssitz und Platz für die Produktion, Dienstleistungen und 

geschäftlichen Verhandlungen der Gesellschaft; 
— ausreichendes Kapital; ausreichende Ausstattung mit Einrichtungen 

und Personal je nach dem Umfang der Produktion, Dienstleistungs-
oder sonstigen Geschäftstätigkeit; 

— ein eingerichtetes Buchführungssystem; 
— eine vollständige Organisation und Betriebsleitung. 
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In den Statuten der Gesellschaft müssen folgende Punkte geregelt sein: 

— Name und Anschrift; 
— Geschäftszweck; 
— wirtschaftliche Natur; 
— genauer Betrag des registrierten Kapitals und seiner Herkunft; 
— Umfang und Art der Geschäftstätigkeit; 
— Namen der Gründerorganisationen; 
— Namen der Vertreter der juristischen Person; 
— Regelung über die Gewinnverteilung und für die Lohngestaltung. 

Die Mindesteigenkapitalausstattung für eine Gesellschaft, die ein Indu-
strieunternehmen betreibt, ist 100000 Yuan RMB, für Gesellschaften im 
Großhandel sind 200000 Yuan RMB vorgeschrieben, für Gesellschaften 
im Einzelhandel 100000 Yuan RMB; für Beratungs- und Dienstleistungs-
unternehmen 50 000 Yuan RMB. 

b) Eintragung. Aufsicht und Kontrolle 

Die zuständige Verwaltungsbehörde ist die Allgemeine Verwaltung für 
Industrie und Handel (General Administration for Industry and Com-
merce) und ihre regionalen untergeordneten Büros. Wer eine Gesellschaft 
gründen will, muß einen Antrag auf Registrierung beim städtischen oder 
regionalen Büro der Allgemeinen Verwaltung für Industrie und Handel 
stellen und eine Genehmigung der zuständigen Behörden und zugleich 
eine Garantie der Kreditwürdigkeit durch eine staatliche Bank vorlegen. 
Erst wenn die Eintragung der Gesellschaft genehmigt und eine Gewerbe-
lizenz ausgegeben ist, kann die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit als 
juristische Person aufnehmen. Jede Gesellschaft muß der registrierenden 
Behörde im Februar eines jeden Jahres eine Bilanz einreichen und ein 
jährliches Prüfungsverfahren durchlaufen. Die Registrierungsbehörde ist 
berechtigt zu prüfen, ob die Gesellschaft die Gesetze und Verordnungen 
beachtet oder irgendeinen Gesetzesverstoß begangen oder sonst sich 
inkorrekt verhalten hat. Wenn es zu Gesetzesverletzungen oder sonsti-
gem beanstandenswerten Verhalten gekommen ist, kann die Registrie-
rungsbehörde gegen den Verletzer eine Kritik aussprechen oder eine 
Warnung oder eine Strafe erlassen, der zuständigen Bank Mitteilung 
machen und das Einfrieren der Guthaben der Gesellschaften anordnen 
oder sogar das Bankguthaben beschlagnahmen oder die Gesellschaft 
anweisen, ihre Geschäfte einzustellen, und die Gewerbeerlaubnis entzie-
hen. 
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3. Praxis der Aktiengesellschaften in China 

Gegenwärtig sind schon einige Aktiengesellschaften errichtet worden 
und zwar in den Provinzen Chongquing, Guangdong und Hebei sowie 
in Shanghai. Vorläufige Regelungen über die regionale Ausgabe von 
Aktien und Schuldverschreibungen wurden verkündet. Bei den besonde-
ren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in China sind 
diese Aktiengesellschaften nicht mit herkömmlichen Aktiengesellschaf-
ten zu vergleichen. Chinesische Besonderheiten zeigen sich vor allem in 
der Einteilung der Aktien als auch in der Verteilung von Dividenden 
und Zinsen. 

a) Besondere Arten von Aktien 
Unabhängig von den üblichen Einteilungen von Aktien im Gesellschafts-
recht haben sich bestimmte Typen von Aktien in besonderer Form 
herausgebildet: 

(1) Aktien im Kollektiveigentum und im Einzeleigentum 
Aktien im Kollektiveigentum werden an juristische Personen ausgege-
ben; ihr Nennwert ist vergleichsweise größer, aber ihre Dividende ist 
relativ geringer. Aktien im Einzeleigentum werden an einzelne Bürger 
ausgegeben; der Nennwert ist kleiner, ihre Dividende aber relativ höher. 

(2) Zeitkapital und Dauerkapital 
Zeitkapital ist zu einem bestimmten Zeitpunkt den Aktionären zurückzu-
geben. Die Frist kann fünf oder zwei Jahre oder sogar nur ein Jahr 
betragen. Dauerkapital wird ohne eine solche Begrenzung und ohne 
Rückzahlung nach einer bestimmten Frist eingerichtet. Es ist dann den 
Aktionären nicht erlaubt, ihr Kapital zurückzuziehen. 

(3) Aktien mit Dividendengarantie und mit Kapitalgarantie 
Bei der ersteren Form wird den Aktionären eine Dividende zu einer 
bestimmten Rate zugesichert unabhängig davon, ob die Gesellschaft 
Gewinne erzielt. Der zweite Typ von Aktien gibt den Aktionären eine 
Zusicherung, ihnen den Nennwert ihrer Aktien zu einem bestimmten 
Tag zurückzuzahlen. Der größere Teil von Aktien, die heute in China 
ausgegeben werden, ist von dieser Art. Man will damit einfach den 
Investoren ein gewisses Gefühl der Sicherheit geben. 

(4) Aktien mit Beschäftigungsrecht und Vorzugsaktien 
Eine Aktie mit Beschäftigungsrecht bedeutet, daß der Aktionär berech-
tigt ist, im Unternehmen der Gesellschaft zu arbeiten, wenn er Aktien 
in Höhe eines bestimmten Mindestbetrages erworben hat. Vorzugsaktien 
gewähren dem Aktionär andere Vorzugsrechte außer Dividenden, z. B. 
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den Bezug von Waren aus der Produktion der Gesellschaft zu günstigen 
Preisen. 

(5) Belegschaftsaktie 
Belegschaftsaktien werden an das Personal der Gesellschaft ausgegeben; 
man spricht auch von Kapitalsammlung innerhalb der Gesellschaft. Die 
Ausgabe dieser Art Aktien dient nicht nur dem Kapitalzufluß, sondern 
soll auch die persönlichen Interessen der Belegschaft mit denen der 
Leitung der Gesellschaft verbinden. Ob die Ausgabe solcher Aktien 
vernünftig ist, ist ein offenes Problem und bedarf noch der Erfassung 
weiterer Daten und empirischer Studien sowie der wissenschaftlichen 
Erforschung. 

b) Ausschüttung von Dividenden 

Im Unterschied zu dem Gesellschaftsrecht anderer Länder sieht unser 
Gesellschaftsrecht eine Höchstbegrenzung von Dividenden vor. Es ist 
vorgesehen, daß die Dividende einen bestimmten Bruchteil des Kapitals 
nicht übersteigen darf. Einige regionale Behörden geben 15% als Höchst-
grenze an. Andere schreiben vor, daß die Verteilung von Dividende 
nur um einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 30%) den Zinssatz für 
Bankeinlagen übersteigen darf. Außerdem begrenzen die regionalen Be-
hörden die Höhe der Dividende durch andere Sondervorschriften. Zu-
sätzlich zu der am Zinssatz für Bankdepositen orientierten Höchstdivi-
dende darf je nach der günstigen Gewinnsituation der Gesellschaft ein 
Bonus gezahlt werden. Dividende und Bonus zusammen dürfen aber 
dann die zuvor genannten Höchstgrenzen nicht überschreiten. Diese 
Begrenzungen sollen einmal verhindern, daß einzelne sehr reich werden 
und eine Kluft zwischen Arm und Reich entsteht, zum andern Kapital 
und Gewinne der Gesellschaft sichern. In gewisser Weise kann man aber 
sagen, daß die Begrenzung des Risikos für Investitionen ein Ausgleich 
für die Aktionäre dafür ist, daß andererseits Dividende und Bonus 
begrenzt sind. 

III. Einige Probleme der Praxis, der Gesetzgebung und der 
Wissenschaft der Kapitalgesellschaften 

1. Die gegenwärtige Situation 

Gegenwärtig hat China noch kein einheitliches Gesellschaftsgesetz. Die 
Gesetzgebung auf diesem Gebiet ist aber in Gang. Außer den Gesetzen 
über chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen und über Ge-
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sellschaften mit ausschließlich ausländischer Kapitalinvestition sowie 
den erwähnten vorläufigen Regelungen über die Registrierung und 
Verwaltung von Gesellschaften gibt es noch keine allgemeine gesetzliche 
Regelung über die wichtigen Fragen der Bildung von Gesellschaften. 
Einige regionale Gesetze der Provinz- oder Stadtregierungen regeln 
nur einen kleinen Teil der Probleme von Kapitalgesellschaften. Daraus 
entsteht eine Reihe von Schwierigkeiten. Seit der Einleitung der Politik 
der Öffnung und der Belebung der Volkswirtschaft ist eine große Anzahl 
von Wirtschaftsorganisationen mit der Bezeichnung „Gesellschaft" wie 
Pilze aus dem Boden geschossen. Viele von ihnen haben zu einem 
gesunden Wachstum der Volkswirtschaft beigetragen. Andere stellen 
eher eine Fiktion dar und hinter der Bezeichnung „Kapitalgesellschaft" 
steckt nicht viel. Wir müssen daher dringend die Gesetzgebung auf dem 
Gebiet des Gesellschaftsrechts vorantreiben. 

2. Probleme der gegenwärtigen Praxis 

Die folgenden Probleme, die sich aus der gegenwärtigen Situation und 
Gesellschaftspraxis in unserem Land ergeben, bedürfen dringend der 
Lösung. 

a) Unternehmer oder Verwaltungseinheit 

Eine Gesellschaft sollte eher ein auf Gewinn gerichtetes Geschäft betrei-
ben als nur eine verwaltungsmäßige Einheit darstellen. Viele Unterneh-
mensverbindungen, die vor einigen Jahren gegründet wurden, sind 
nichts anderes als eine Regierungsbehörde, die überflüssigerweise über 
eine Anzahl unabhängiger Wirtschaftsunternehmen gestülpt wurde. Oder 
es handelt sich einfach um einen Wechsel des Schildes, indem eine 
Regierungsbehörde ihre alte Bezeichnung ändert und das Schild mit der 
Bezeichnung „Gesellschaft" an die Tür hängt. Diese Art von Gesellschaf-
ten treiben keinerlei Wirtschaftstätigkeit selbst und übernehmen auch 
keine wirtschaftliche Verantwortung. Sie tun nichts anderes, als die 
selbstverantwortliche Entfaltung der Wirtschaftsunternehmen zu behin-
dern, die diesen sog. Gesellschaften unterstellt wurden; daher werden 
sie heftig kritisiert. Der Staatsrat erließ eine „Weisung zur weiteren 
Untersuchung und Neuorientierung der Gesellschaften"; darin werden 
die genannten Gesellschaften aufgefordert, ihre Kompetenzen an die 
eigentlichen Wirtschaftsunternehmen abzugeben. Auf diese Weise kön-
nen diese Gesellschaften entweder ihre Auflösung beschließen oder ihre 
Verbindung mit anderen Organisationen oder die Umwandlung in eine 
wirtschaftlich tätige Gesellschaft. 
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b) Wirtschaftsunternehmen oder Briefkastenfirma 
Eine Gesellschaft sollte eine Wirtschaftseinheit mit Rechtspersönlichkeit 
sein. In neuerer Zeit hat die Existenz sog. Briefkastenfirmen zur Kritik 
Anlaß gegeben. Da es an strikten Begrenzungen in den Bedingungen 
für die Gründung von Gesellschaften noch fehlt, wurde eine bestimmte 
Anzahl von sog. Briefkastengesellschaften gegründet, die weder Kapital 
noch Technologie noch einen bestimmten Geschäftsplatz noch Personal 
haben. Diese Art von Gesellschaften hat sich zu einer ernsthaften Gefahr 
für die rechtmäßigen Interessen von Gläubigern entwickelt und bedroht 
auch die soziale und wirtschaftliche Ordnung. Daher werden nun die in 
den letzten Jahren gegründeten Gesellschaften überall im Lande gründ-
lich geprüft und ihre Ubereinstimmung mit den „Vorläufigen Regelun-
gen über die Kontrolle der Registrierung von Gesellschaften" kontrol-
liert. Briefkastengesellschaften wurden verboten und die Gewerbeerlaub-
nis wurde ihnen entzogen. 

c) Unternehmens^iveck 
Die Geschäftstätigkeit einer Gesellschaft sollte auf das Gebiet, das in 
ihren Statuten bestimmt ist, beschränkt werden. Einige Gesellschaften 
haben angeblich illegale Geschäftstätigkeiten entwickelt. Andere Gesell-
schaften betreiben ihr Geschäft außerhalb der durch die Statuten gezoge-
nen Grenzen. Einige Gesellschaften haben die Kampagne zur wirtschaft-
lichen Erneuerung ausgenutzt, um wichtige Produktionseinrichtungen 
oder knappe Rohstoffe durch ungesetzliche Kanäle aufzukaufen, wobei 
sie die Wirtschaftsordnung durch Monopolpreise unterminieren, oder 
sie haben sich ungesetzlich und betrügerisch an Devisengeschäften betei-
ligt oder sogar ihre eigenen Bankguthaben gegen Vergütung für Ge-
schäfte zur Verfügung gestellt. All diesen ungesetzlichen Aktivitäten 
wird überall energisch entgegengetreten. 

3. Probleme der Gesetzgebung und Wissenschaft 

Für die Gesetzgebung und Wissenschaft vom Gesellschaftsrecht stellt 
sich noch eine Reihe offener Probleme. Die theoretische Forschung auf 
diesem Gebiet ist noch unzureichend und Ungewißheit und Meinungs-
streit sind anzutreffen. Die wichtigsten Probleme seien im Folgenden 
aufgezählt: 

a) Einmann- Gesellschaft 
Man fragt sich, ob eine Gesellschaft notwendigerweise eine Personenver-
einigung voraussetzt. Nach traditioneller Auffassung ist eine (Kapital-) 
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Gesellschaft eine Personenvereinigung mit Rechtspersönlichkeit, die von 
zwei oder mehr Personen als den Investoren gegründet wird. Wenn eine 
Wirtschaftseinheit nur durch die Investition einer Person gegründet 
wird, spricht man von einem Ein-Investment-Unternehmen oder Ein-
mannunternehmen. Aber wie schon vorher bemerkt, gibt es unter den 
existierenden chinesischen Gesellschaften eine ganze Anzahl von Unter-
nehmen in Staatseigentum, wo nur der Staat Kapital gibt, die sich 
aber gleichwohl Gesellschaft nennen. In der Rechtswissenschaft wird 
diskutiert, ob man für solche Unternehmen, die unter der Bezeichnung 
einer Gesellschaft auftreten, eine besondere Gesellschaftsform schaffen 
soll. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, daß eine Gesellschaft nicht 
notwendig eine Personenverbindung voraussetzt. Auch Unternehmen in 
einer Hand können eine Art von Gesellschaft sein, so daß die bestehenden 
Staatsunternehmen in der Form einer Gesellschaft betrieben werden 
können. Die Mehrzahl der Wissenschaftler aber nimmt eine andere 
Haltung ein und meint, eine Gesellschaft sei immer eine auf Personenver-
bindung beruhende wirtschaftliche Organisation. Diese Personenvereini-
gung kann aus mehreren einzelnen Investoren bestehen, welche die 
Gesellschaft organisieren, oder auch aus mehreren Unternehmen gebildet 
werden. Auf jeden Fall soll man den Unterschied zwischen einer Gesell-
schaft und einem sonstigen Unternehmen als juristischer Person aufrecht-
erhalten. 

b) Verbundene Unternehmen 

Man fragt sich, ob es notwendig und vernünftig ist, Unternehmensver-
bindungen zuzulassen. In den letzten Jahren, mit dem Aufkommen 
gemeinschaftlich gegründeter Gesellschaften einerseits und andererseits 
mit der Kritik an den verwaltungsmäßig zusammengefaßten Unterneh-
men (Kombinaten), hat man sich die Frage gestellt, ob Kombinate 
vernünftig sind und ob sie die Form einer Gesellschaft annehmen sollen. 

Nach der einen Ansicht sind Kombinate nur Nebenprodukte einer 
reinen zentralisierten Planwirtschaft und interventionistischen Wirt-
schaftsverwaltung. Die Existenz solcher Gesellschaften entspreche nicht 
den Bedürfnissen der Wirtschaftsreform und sie sollten schrittweise 
abgeschafft werden. Andere Wissenschaftler meinen, man solle die beiden 
Formen (d. h. die Kapitalgesellschaften neuen Typs und die in Gesell-
schaftsform überführten Kombinate) nebeneinander bestehen lassen. 
Man solle aber bei der Gründung von Gesellschaften für Kombinate eine 
Reihe von Bedingungen beachten, vor allem Freiwilligkeit, gegenseitigen 
Nutzen, Wirtschaftlichkeit, modernes Management und anderes. 
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Im Geschäftsleben sind mehr und mehr Unternehmen dazu übergegan-
gen, ihre Geschäftstätigkeit horizontal zu koordinieren durch die Grün-
dung von Gemeinschaftsunternehmen. 

c) Aktiengesellschaft und GmbH 

In der kapitalistischen Gesellschaft sind Aktiengesellschaft und GmbH 
die wichtigsten Gesellschaftsformen. Über ihr Funktionieren in einem 
sozialistischen System bestehen unterschiedliche Meinungen. Einige Wis-
senschaftler schlagen vor, Aktiengesellschaften aktiv zu fördern, um 
den Anforderungen einer weiteren Entwicklung der Marktwirtschaft zu 
genügen. Andere Wissenschaftler schlagen vor, Staatsunternehmen soll-
ten Aktien ausgeben, sich in Aktiengesellschaften verwandeln und damit 
ein wichtiger Kanal und ein richtungsweisender Weg für die Reform des 
Wirtschaftssystems werden. Wieder andere Wissenschaftler vertreten die 
Auffassung, daß die Aktiengesellschaft der Natur nach die typische Form 
einer auf Privateigentum gegründeten Wirtschaft ist. Wenn man solche 
Gesellschaftsformen in sozialistische Bedingungen übernimmt, muß man 
mit vielen ungelösten Problemen rechnen. Dazu gehören Begrenzungen 
im privaten Aktienbesitz und bei der Ausschüttung von Dividenden und 
Bonussen, ferner Probleme beim Handel mit Aktien einschließlich der 
Einrichtung von Börsen, ferner die Frage einer Führungsrolle des Staates 
gegenüber den Gesellschaften und anderes. Nach Ansicht mancher Wis-
senschaftler können Aktiengesellschaften nicht vollständig bei der Re-
form der Staatsunternehmen verwendet werden und in einer soziali-
stischen Planwirtschaft muß die Funktion und die Möglichkeit einer 
Aktiengesellschaft in Wirklichkeit sehr begrenzt bleiben. Viele Wissen-
schaftler meinen, die Aktiengesellschaft könne zwar existieren und sich 
entwickeln, aber nicht als die Hauptform der Unternehmensorganisation 
betrachtet werden. Wirtschaftseinheiten mit gemeinsamer Investition 
sollen die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder andere 
Formen eines Gemeinschaftsprojekts (Kooperation) annehmen. Solche 
Wirtschaftsorganisationen sind eher in der Lage, der Natur und den 
Anforderungen einer sozialistischen Wirtschaft zu entsprechen. Staatsun-
ternehmen, die Gesellschaften werden wollen, sollten die Form einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung annehmen. 

d) Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung 
Schließlich wird die Frage diskutiert, ob Gesellschaften mit unbeschränk-
ter Haftung bestehen sollen. Man hat die Meinung vertreten, daß die 
Tendenz in der Entwicklung des Gesellschaftswesens zu einer Begren-
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zung der Haftung geht. Eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung 
sei ebenso wie reine Staatsunternehmen unnötig. Im Gegensatz dazu 
meint ein anderer, daß solche Gesellschaften ein langes Leben haben 
könnten. Bei geschäftlichen Vorhaben mit relativ geringem Investitions-
kapital mit hohem Risiko und hohen Gewinnchancen sei das System der 
unbegrenzten Haftung sinnvoll. Andere meinen, daß Gesellschaften mit 
unbegrenzter Haftung nicht Kapitalgesellschaften (corporations) genannt 
werden sollen. Hier können die Regeln über Personengesellschaften in 
den AGZR direkt angewendet werden. 

Es steht zu hoffen, daß mit der zunehmenden wissenschaftlichen 
Diskussion auf dem Gebiet des Kapitalgesellschaftsrechts die Probleme 
schrittweise gelöst werden können. 
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und der Bundesrepublik Deutschland dargelegt werden, sollen zuvor 
knappe Hinweise auf die innerstaatliche chinesische Regelung des Schut-
zes von ausländischem Eigentum sowie die einschlägigen Normen des 
allgemeinen Völkerrechts gegeben werden: Erst auf dem Hintergrund 
des Schutzstandards dieser Normbereiche ergibt sich die komplementäre 
Eigenart der völkervertragsrechtlichen Regelung. 

Nach dem Ende der selbstgewählten totalen Isolierung Chinas vom 
internationalen Wirtschaftsgeschehen und der Entscheidung für eine 
langfristig angelegte Politik der „offenen Tür" bedurfte es einer histori-
schen Anstrengung Chinas zur Anpassung der Rechtsordnung an die 
neue Wirtschaftspolitik. Diese Bemühungen sind seit 1979 in beeindruk-
kender Weise vorangetrieben worden, wenngleich sie derzeit keineswegs 
abgeschlossen sind. Kein Zufall war, daß das Gesetz über sog. Gemein-
same Unternehmen (joint ventures) schon in einer ersten Phase der 
Reformgesetzgebung im Jahre 1979 verabschiedet wurde: Die Annahme 
dieses Regelwerks bildete Voraussetzung und Grundlage für die Öffnung 
der chinesischen Wirtschaft gegenüber ausländischem Unternehmertum1. 
Mit Blick auf seine negativen Erfahrungen mit ausländischen Wirtschafts-
beziehungen hat China — entsprechend einer Formulierung in der 
Präambel der Verfassung — die Prinzipien der Gleichberechtigung der 
Staaten und des gegenseitigen Nutzens zum Rahmen der Kooperation 
mit dem Ausland erhoben. Wie andere international-wirtschaftsrechtlich 
bezogene Dokumente Chinas unterstreicht das Gesetz über Gemeinsame 
Unternehmen ferner die Bedeutung seiner Souveränität für die Ausgestal-
tung der Beziehungen: Keine ausländische Investition darf im Wider-
spruch zu diesem Prinzip stehen. In diesem Rahmen sollen gemeinsame 
Unternehmen „die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft fördern und 
das wissenschaftliche und technologische Niveau Chinas zum Wohle 
der sozialistischen Modernisierung" (Art. 1 des Gesetzes) anheben. Aus 
westlicher Sicht mag man sich fragen, ob die abstrakt formulierten 
Prinzipien der Staatengleichheit, des gegenseitigen Nutzens und der 
Souveränität auf die Details der normativen Ausgestaltung des Regimes 
von Auslandsinvestitionen einwirken können oder ob ihnen nicht eher 
der Charakter einer Deklamation theoretischer Perspektive der reformier-
ten Wirtschaftspolitik beigemessen werden muß. Die diesbezüglichen 
wichtigen Rechtsfragen sind seit 1979 offengeblieben, ohne daß sie 
zwischenzeitlich ihre Bedeutung verloren hätten. 

Dies gilt insbesondere auch in bezug auf allgemein formulierte Schutz-
garantien für den ausländischen Unternehmer, die (in Art. 2 des Gesetzes) 

1 Vgl. dazu im einzelnen den Beitrag von SABINE STRICKER, unten § 11. 
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für alle gesetzeskonform erworbenen Rechte und Interessen in allgemei-
nen Worten gewährt werden. Das Gesetz enthält keine ausdrücklichen 
Bestimmungen über Voraussetzungen und Folgen einer Enteignung. 
Die Verletzung vertraglicher Vereinbarungen wird (in Art. 13) mit der 
Sanktion des Schadensersatzes versehen. Den materiellen Garantien wer-
den (in Abkehr von traditionellen chinesischen Präferenzen) formelle 
Rechtsschutzgarantien an die Seite gestellt; ausdrücklich genannt werden 
(in Art. 14) freilich nur die Streitschlichtungsmethoden der Vermittlung 
und des innerstaatlichen chinesischen Schiedsverfahrens. Die Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Gesetz aus dem Jahre 1983 lassen indes auch 
Klagen vor einem chinesischen Gericht zu (vgl. Art. 109 f). Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die chinesische Tradition der gerichtlichen Streitbei-
legung (sowie allgemein der Gewaltenteilung im westlichen Sinne und 
dem korrespondierenden Prinzip richterlicher Unabhängigkeit) nicht 
denselben hohen Stellenwert beimißt wie die westliche Rechtskultur. 
Derzeit scheint es noch zu früh zu sein für eine Würdigung der neuen 
Entwicklungen in China in diesem für das Rechtssystem zentralen Be-
reich. 

Daß die Zulassung der gemeinsamen Unternehmen potentiell im Wi-
derspruch zu sozialistischen Prinzipien des Eigentumsrechts steht und 
somit einen Bruch im System einer auf kollektiv organisierte Produk-
tionsmittel zugeschnittenen Wirtschaftstheorie bedeuten kann, nahmen 
die Autoren des Gesetzes im Jahre 1979 in pragmatischer Weise hin. Der 
grundsätzliche Schritt einer Öffnung der binnenstaatlichen Wirtschaft 
gegenüber ausländischem Kapital erfolgte drei Jahre später bei der 
Verabschiedung der neuen Verfassung2. In Art. 18 der derzeit geltenden 
Verfassung aus dem Jahre 1982 heißt es: 

„Die Volksrepublik China erlaubt ausländischen Unternehmen, anderen auslän-
dischen Wirtschaftsorganisationen oder ausländischen Individuen, in China 
zu investieren oder mit chinesischen Betrieben oder anderen chinesischen 
Wirtschaftsorganisationen in verschiedener Form wirtschaftlich zu kooperieren, 
sofern dies den gesetzlichen Bestimmungen der Volksrepublik China entspricht. 

Al le ausländischen Unternehmen und anderen ausländischen Wirtschaftsor-
ganisationen in China sowie joint ventures mit chinesischen und ausländischen 
Investitionen in China müssen die Gesetze der Volksrepublik China einhalten. 
Ihre legitimen Rechte und Interessen werden durch die Gesetze der Volksrepu-
blik China geschützt." 

2 Vgl. dazu näher ROBERT HEUSER, Das Staatsrecht der Modernisierung, Jahr-
buch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 33 (1984), S. 398. 
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Freilich darf eine zusammenfassende Bewertung dieser Bestimmung nicht 
außer acht lassen, daß die „Grundlage des sozialistischen Wirtschaftssy-
stems der Volksrepublik China ... das sozialistische Gemeineigentum an 
den Produktionsmitteln, daß heißt das Volkseigentum und das Kollektiv-
eigentum der werktätigen Massen [ist]" (Art. 6 der Verfassung). Auffal-
lend ist im übrigen bei der sorgfältigen Durchsicht aller eigentumsbezo-
genen Verfassungsnormen auch, daß die Rechte der Ausländer „durch 
die Gesetze" der Volksrepublik China geschützt werden, während es in 
Art. 13 der Verfassung in bezug auf die Rechte der Bürger schlechthin 
heißt, daß der Staat diese Rechte schützt. Man mag — jedenfalls aus der 
Optik des westlich geschulten Verfassungsjuristen — bei einer Betrach-
tung der beiden unterschiedlichen Formulierungen erwägen, ob die 
Rechte des chinesischen Bürgers Verfassungsrang genießen, während 
andererseits der Schutz des Ausländers gemäß Art. 18 unter dem Vorbe-
halt der einschlägigen Gesetze steht. Hier muß offenbleiben, ob eine 
solche Betrachtungsweise dem chinesischen Rechtsdenken entspricht; die 
Verschiedenheit im Wortlaut der jeweiligen Bestimmungen ist jedenfalls 
auffällig. 

In welch erstaunlichem Maße in der Zeit nach 1979 die Notwendigkeit 
formeller Eigentumsgarantien als Voraussetzung für den Import auslän-
dischen Kapitals auch von chinesischer Seite akzeptiert worden ist, zeigt 
die Ausgestaltung des am 12. April 1986 verabschiedeten Gesetzes zur 
Grundsatzregelung rein ausländisch kapitalisierter Unternehmen in 
China3. In Art. 5 dieses Gesetzes heißt es: 

„Der Staat führt gegenüber Unternehmen ausländischen Kapitals keine Ver-
staatlichung oder Enteignung durch; unter besonderen Umständen kann auf 
Grund von Erfordernissen des öffentlichen Interesses gegenüber einem Unter-
nehmen ausländischen Kapitals gemäß rechtlichem Verfahren eine Enteignung 
durchgeführt werden, wobei eine entsprechende Entschädigung entrichtet 
wird." 

Bemerkenswert ist, daß diese Vorschrift von ihrem Wortlaut her von 
einer Art Vermutung gegen die Zulässigkeit einer Enteignung ausgeht 
und sie für den Ausnahmefall ein formelles Verfahren in Aussicht stellt; 
darauf hinzuweisen ist, daß die Norm im Zusammenhang mit den 
Rechtsfolgen den Begriff der „entsprechenden Entschädigung" verwen-
det, ohne diesen in eindeutiger Weise zu konkretisieren. 

3 Vgl. dazu näher den Beitrag von STRICKER unten § 11. 
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II. Grundsätzliche chinesische Position zum völkerrechtlichen 
Rahmen von Auslandsinvestitionen: Betonung der 
souveränen Rechte 

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts betreffend den Status ausländi-
scher Investitionen waren in den vergangenen Jahrzehnten im Mittel-
punkt heftiger Auseinandersetzungen, die sich nach dem Ende des 
Dekolonisierungsprozesses im Lichte der Forderung der neu entstande-
nen Staaten auf Respektierung ihrer politischen und wirtschaftlichen 
Souveränität ergeben hatten4. Stellten die herkömmlichen Normen des 
Gewohnheitsrechts die Auslandsinvestitionen unter den Schutz des Ge-
bots eines völkerrechtlichen Mindeststandards, so rückten die neuen 
Staaten in der Auseinandersetzung mit den kapitalexportierenden Staaten 
den Begriff der „Ständigen Hoheit über natürliche Reichtümer" in den 
Vordergrund. Auch China unterstützte die Verabschiedung der Charta 
der Wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten in der UN-Gene-
ralversammlung im Jahre 1970; in dieser umstrittenen Resolution bekun-
den die kapitalimportierenden Staaten der dritten Welt und die soziali-
stischen Staaten ihr Drängen nach der Verwirklichung einer neuen 
Weltwirtschaftsordnung und stellen etwa in Art. 2 (2) (c) fest, daß die 
Regeln über die Rechtsfolgen einer Enteignung von fremdem Eigentum 
ausschließlich dem Recht des enteignenden Gastlandes zu entnehmen 
seien und somit völkerrechtliche Regeln des Gewohnheitsrechts über 
Bord geworfen werden sollten. In wichtigen Teilbereichen — wie etwa 
den Befugnissen des Gastlandes zur Festlegung des Devisentransfers — 
hatte schon das herkömmliche Gewohnheitsrecht keine weitgreifenden 
Begrenzungen der territorial fundierten Souveränitätsrechte enthalten5. 

Zur Zeit der Verabschiedung der Charta der Wirtschaftlichen Rechte 
und Pflichten der Staaten im Jahre 1974 war die international verbreitete 
Einschätzung ausländischer privater Direktinvestition für die Entwick-
lungsaufgaben der dritten Welt wegen mehrerer Faktoren eher zurückhal-
tend. Im Lichte der damals in Erscheinung getretenen Macht der Erdöl-
staaten war es zu einer gewissen euphorischen Uberbetonung der allge-
meinen Wirtschaftsmacht der dritten Welt gekommen. Zugleich war der 
Transfer von Ressourcen aus den Industriestaaten in die dritte Welt in 
besonderer Weise erleichtert durch die Verfügbarkeit großer Kapitalmen-

4 Vgl. dazu R . DOLZER, Eigentum, Enteignung und Entschädigung im gelten-
den Völkerrecht (1985), S. 2 3 - 3 5 . 

5 D a z u DOLZER ( A n m . 4 ) , S . 2 6 3 f f . 
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gen zu günstigen Bedingungen. Die Ausgestaltung der internen Wirt-
schaftsordnung war damals in vielen Ländern der dritten Welt aus 
ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Erwägungen heraus auf 
einen starken öffentlichen Sektor zugeschnitten, wobei den wirtschafts-
politischen Konsequenzen der Beschaffung hoher Kreditsummen für 
kapitalintensive Projekte sowie den unternehmerischen Risiken solcher 
Projekte (insbesondere im Bereich des Bergbaus) weniger Beachtung 
geschenkt wurde. Auf allen damit angesprochenen wirtschaftlichen Ebe-
nen ist seit 1974 ein Wandel eingetreten, der im Ergebnis zwischenzeitlich 
eine Vielzahl von Entwicklungsländern zu einer Neubewertung der Rolle 
privater Investitionen aus dem Ausland veranlaßt hat; die Entwicklung 
der innerstaatlichen Gesetzgebungen in einer Reihe von Entwicklungs-
ländern etwa weist auf das neue Werben um ausländische Investitionen 
hin. Im Falle von China ist diese außenwirtschaftlich bedingte Revision 
der Sicht ausländischer Privatinvestition überlagert und verstärkt worden 
durch die innenpolitische Neukonzeption der Wirtschaftspolitik. Einen 
sichtbaren Ausdruck hat diese Entwicklung in China etwa im Jahre 
1986 durch die Verabschiedung des bereits erwähnten Gesetzes über 
vollständig ausländische Unternehmen gefunden. 

Trotz all dieser Änderungen in der Zeit nach 1974 ist weder die dritte 
Welt im allgemeinen noch China im besonderen auf der Diskussionsebene 
der Vereinten Nationen von der Charta der Wirtschaftlichen Rechte 
und Pflichten der Staaten abgerückt; auf die vielschichtigen politischen 
Gründe der auseinanderlaufenden Entwicklungslinien kann hier nicht 
eingegangen werden. Für den Bereich des Gewohnheitsrechts jedenfalls 
bleiben angesichts des fortbestehenden Insistierens Chinas auf der Charta 
erhebliche Unsicherheiten bestehen6; einen umfassenden Schutz von 
Auslandsinvestitionen gewährt das allgemeine Völkerrecht derzeit ohne-
hin weder im Falle von Enteignungen noch etwa hinsichtlich des Devi-
sentransfers oder der Streitregelung. Angesichts der oben geschilderten 
innerstaatlichen Rechtslage wird somit verständlich, daß die meisten der 
kapitalexportierenden Staaten im Verhältnis zu China den Abschluß einer 
vertragsrechtlichen bilateralen Vereinbarung zum Schutz des Eigentums 
ihrer jeweiligen Staatsangehörigen vorgeschlagen haben. Den ersten 
Investitionsschutzvertrag hat China schon 1982 mit Schweden abge-
schlossen7, 1983 folgte der Abschluß des Abkommens mit der Bundesre-

6 Zur Frage der Entschädigung DOLZER (Anm. 4), S. 282 ff. 
7 Abgedruckt in International Legal Materials, Bd. 21 (1982), S. 477. 1983 hat 

China noch vor dem Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland auch ein 
Abkommen mit Rumänien ausgehandelt. 


